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1. Einleitung 

Die SAB WindTeam GmbH plant die Errichtung eines Windparks mit drei Windenergieanla-

gen (WEA) in der Gemarkung Jerxheim im Landkreis Helmstedt. Bei den WEA handelt es 

sich um Anlagen des Typs Nordex N163 mit einer Nabenhöhe von 164 m und einem Rotor-

durchmesser von 163 m (Gesamthöhe 245,5 m). Die WEA haben eine Nennleistung von je 

6,8 MW. Die geplanten WEA können als West-Erweiterung des bereits aus 17 Anlagen be-

stehenden WP Söllingen/Söllingen II (mit 15 Anlagen Typ GE 2.3 und 2 Anlagen Typ Ener-

con E-82) betrachtet werden. 

Das Plangebiet befindet sich südlich der Ortschaften Jerxheim und Söllingen sowie unmittel-

bar nördlich des Großen Bruchs, einer langgestreckten in Ost-West-Richtung orientierten 

und als Feuchtgebiet ausgebildeten Talniederung. Die drei Anlagen sollen im Vorranggebiet 

für Windenergienutzung „HE Heeseberg Söllingen HE 9 Erweiterung“ (gem. 1. Änderung des 

Regionalen Raumordnungsprogramms 2008 für den Großraum Braunschweig „Weiterent-

wicklung der Windenergienutzung“) errichtet werden. Das geplante Vorhaben wird im Fol-

genden als Windpark (WP) Jerxheim bezeichnet. 

Die Planung zur Durchführung des beschriebenen Vorhabens erfordert gemäß § 44 Abs. 5 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen An-

forderungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie 

(VS-RL) sowie des BNatSchG. Diesem Erfordernis folgend wird mit den Antragsunterlagen 

zur Errichtung des WP Jerxheim als zusätzliche Voraussetzung für die Genehmigung ein 

Artenschutzfachbeitrag (AFB) eingereicht. 

Untersuchungsgegenstand des AFB sind die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- 

und Pflanzenarten sowie die europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-RL. 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Der Artenschutzfachbeitrag basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Art. 12, 13 und 16 der FFH-RL 

• Art. 5 und 9 der VS-RL 

• §§ 44 Abs. 1 und 5 und 45 Abs. 7 des BNatSchG 

Art. 12 der FFH-RL verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU dazu, ein strenges Schutzsys-

tem für die in Anhang IV lit. a der FFH-RL genannten Tierarten aufzubauen, welches insbe-

sondere 

a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur ent-

nommenen Exemplaren dieser Arten; 

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; 

d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

verbietet. 

Analog gelten für die in Anhang IV lit. b der FFH-RL angegebenen Pflanzenarten die Verbote 

des Art. 13 der FFH-RL. Folgende Handlungen sind untersagt: 

a) das absichtliche Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten 

von Exemplaren solcher Pflanzen in deren Verbreitungsräumen in der Natur; 

b) der Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder 

zum Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren solcher Pflan-

zen. 

Ausnahmen von den genannten Verboten sind gemäß Art. 16 der FFH-RL nur dann zuläs-

sig, wenn es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt. Jedoch auch dann nur unter 

der Voraussetzung, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbrei-

tungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhal-

tungszustand verweilen. 

Eine Abweichung von den Zugriffsverboten ist 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhal-

tung sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen 

Formen von Eigentum; 
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c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus an-

deren zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für 

die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 

Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, ein-

schließlich der künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnah-

me oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen 

Behörden spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflan-

zenarten des Anhangs IV zu erlauben 

möglich. 

Gemäß Art. 5 der VS-RL haben alle Mitgliedsstaaten der EU die erforderlichen Maßnahmen 

zur Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller europäischen Vogelarten zu 

erlassen. Bestandteil einer solchen allgemeinen Regelung ist insbesondere das Verbot 

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode; 

b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der 
Entfernung von Nestern; 

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in lee-
rem Zustand; 

d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, 
sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung der VS-RL erheblich auswirkt; 

e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dür-
fen. 

Sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, sind gemäß Art. 9 der VS-RL Ab-

weichungen von den oben genannten Verboten zulässig. Eine Abweichung muss jedoch 

a) -  im Interesse der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit, 

 -  im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 

 -  zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, 

Fischereigebieten  

  und Gewässern, 

 -  zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt; 

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Bestände, zur 

Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen Maßnah-

men; 

c) um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung 

oder jede andere vernünftige Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen 

Mengen zu ermöglichen 
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 erforderlich sein. 

Im deutschen Naturschutzrecht sind die Zugriffsverbote der Art. 12 und 13 der FFH-RL sowie 

des Art. 5 der VS-RL in § 44 Abs. 1 BNatSchG geregelt. Demnach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören. 

Für nach §15 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach §17 Abs. 1 oder Abs. 2 oder von einer Behörde durchgeführt werden sowie für Vor-

haben im Sinne des §18 Abs. 2 Satz 1 gelten Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote für 

Anhang IV Arten der FFH-RL, europäische Vogelarten und nach §54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführ-

ten Arten. Dem entsprechend sind gemäß Satz 5 besonders geschützte Arten, die nicht nach 

Anhang IV der FFH-RL oder nach der VS-RL geschützt sind, von den artenschutzrechtlichen 

Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgenommen.  

Seit der BNatSchG Novelle 2017 liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsver-

bot jedoch nicht vor, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigungen bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht zu vermeiden 

sind.  

Das Verbot des Nachstellens und Fanges wild lebender Tiere und die Entnahme, Beschädi-

gung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen liegt nicht vor, wenn Maßnahmen ergriffen 

werden, die dem Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen 

vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang dienen. 

Das Verbot Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, liegt nicht 
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vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit 

erforderlich können vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte 

wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 

Arten gelten die Sätze 2 und 3 des § 44 Abs. 5 BNatSchG entsprechend.  

Werden durch ein Eingriffsvorhaben die Verbote des § 44 Abs. 1 unter Berücksichtigung von 

Vermeidungs- und Minderungs- sowie CEF-Maßnahmen dennoch berührt, ist zu prüfen, in-

wieweit die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten 

gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. In diesem Zusammenhang sind im Rahmen von 

Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren insbesondere die Voraussetzungen nach § 45 

Abs. 7 Nr. 5 relevant. Demnach ist ein Eingriff oder ein Vorhaben, das gegen die Verbote 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt, aus artenschutzrechtlicher Sicht nur dann zulässig, 

wenn: 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen (§ 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG), 

• zumutbare Alternativen nicht gegeben sind (§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG) 

• und sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art(en) nicht ver-

schlechtert (§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG). 
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3. Methodische Vorgehensweise 

3.1 Datenquellen und ausgewertete Unterlagen 

• SCHMAL + RATZBOR: Windpark „Jerxheim“ Samtgemeinde Heeseberg im Landkreis 

Helmstedt, Niedersachsen. Erfassung und Bewertung des Brutvogelbestandes sowie 

der Raumnutzung von Groß- und Greifvögeln; Januar 2021. 

• SCHMAL + RATZBOR: Landwind – Repowering Windpark „Söllingen“, Horstkontrolle 

2021, August 2021 

• MYOTIS: Windpark Jerxheim (Landkreis Helmstedt, Land Niedersachsen). Faunisti-

sche Sonderuntersuchungen (FSU) Teil 1: Brutvögel und Nahrungsgäste zur Brutzeit 

(Aves); April 2017. 

• MYOTIS: Windpark Jerxheim (Landkreis Helmstedt, Land Niedersachsen). Faunisti-

sche Sonderuntersuchungen (FSU) Teil 2: Durchzügler, Rastvögel und Wintergäste 

(Aves); April 2017. 

• MYOTIS: Windpark Jerxheim (Landkreis Helmstedt, Land Niedersachsen). Faunisti-

sche Sonderuntersuchungen (FSU) Teil 3: Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera); Ap-

ril 2017. 

• MYOTIS: Faunistische Sonderuntersuchungen (FSU), Ergänzende Erfassungen 2019, 

Feldhamster (Cricetus cricetus) sowie Greifvögel (Aves); August 2020 

• SCHMAL + RATZBOR: Windpark „Jerxheim“ Samtgemeinde Heeseberg im Landkreis 

Helmstedt, Niedersachsen. Erfassung und Bewertung des Fledermausbestandes 

2020, Januar 2022 

 

3.2 Relevanzprüfung 

Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums brauchen die 

Arten, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit hinrei-

chender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, keiner speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung unterzogen werden. 

Dementsprechend werden in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) die Arten, die z.B. auf-

grund der Art und Wirkungsweise der zur Errichtung vorgesehenen technischen Anlagen als 

nicht planungsrelevant identifiziert werden können, „abgeschichtet“ und im AFB nicht be-

trachtet. 
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3.3 Weitergehende Prüfschritte der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Aus der Relevanzprüfung ergeben sich die durch das Vorhaben betroffenen Arten, die der 

weiteren Prüfung zugrunde zu legen sind. 

In der weiteren Prüfung werden: 

• Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 VS-RL und der Ar-

ten des Anhangs IV der FFH-RL, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, er-

mittelt und dargestellt. 

• Gegebenenfalls die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 

den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

 
 

4. Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wir-

kungen 

4.1 Beschreibung des Vorhabens 

Geplant ist die Errichtung von drei WEA des Typs Nordex N163 mit einer Nabenhöhe von 

164 m und einem Rotordurchmesser von 163 m (Gesamthöhe 245,5 m). Diese haben eine 

Nennleistung von je 6,8 MW. Die WEA sollen in der Gemarkung Jerxheim im Landkreis 

Helmstedt, innerhalb des Windvorranggebietes „HE Heeseberg Söllingen HE 9 Erweiterung“ 

erbaut werden. 

 

4.2 Wirkfaktoren und Bewertungsmaßstäbe 

Die Wirkungen von WEA lassen sich in bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen un-

terteilen. Die Dauer dieser verschiedenen Wirkungen ist unterschiedlich. So sind baubeding-

te Wirkfaktoren und -prozesse zeitlich begrenzt und daher in aller Regel als unerheblich an-

zusehen. Die anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen hingegen erstrecken sich über die 

gesamte Lebensdauer der errichteten Anlagen. Diese beträgt nach bisher vorliegenden An-

gaben etwa 20 Jahre. 

Baubedingte Wirkungen 

▪ temporärer Verlust von Lebensräumen und Lebensraumfunktionen durch bauzeitliche 

Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze 

▪ temporäre Einschränkung von Lebensraumfunktionen durch bauzeitliche Lärm- und 

Lichtemissionen, Erschütterungen und optische Reize 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 8 

▪ direkte oder indirekte Tötung oder Verletzung von Tieren wild lebender Arten bzw. 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. 

Anlagenbedingte Wirkungen 

▪ kleinflächiger, aber vollständiger Verlust von Lebensräumen und Lebensraumfunktio-

nen im Bereich der benötigten Fundamente (Vollversiegelung durch Anlagenfunda-

mente und Fundamente der Trafostationen) 

▪ teilweiser Verlust von Lebensräumen und Lebensraumfunktionen im Bereich von Zu-

wegungen und Kranstellflächen (Teilversiegelung). 

Betriebsbedingte Wirkungen 

▪ Kollisionsbedingte Verletzungen oder Tötungen von Tieren wild lebender Arten 

▪ Störwirkungen durch optische Reize (Drehbewegung der Rotoren, Befeuerung der 

Anlagen) sowie Schallimmissionen 

▪ wartungs- und unterhaltungsbedingte Störungen. 

 

4.2.1 Fledermäuse 

Folgende Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch WEA sind möglich: 

▪ Störungen durch Ultraschallemission 

▪ Kollisionen mit den Rotoren von Windenergieanlagen 

▪ Beschädigung, Störung oder Zerstörung von Jagdhabitaten 

▪ Beschädigung, Störung oder Zerstörung von Flugkorridoren durch Barriereeffekte 

▪ Beschädigung, Störung oder Zerstörung von Quartieren 

Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass Fledermäuse nicht nur durch den 

direkten Kontakt mit den Rotoren der Windenergieanlagen getötet werden, sondern viele 

Tiere in Folge von Barotraumata, bedingt durch plötzliche Druckabfälle in der Nähe laufender 

Rotoren, zu Tode kommen. 

Weiterhin können die mitunter erforderliche nächtliche Beleuchtung der Baustellen sowie 

nächtlicher Fahrzeugverkehr während der Bauphase zu Störungen licht- und lärmempfindli-

cher Fledermausarten (z.B. Bechsteinfledermaus, Wimpernfledermaus) in den angrenzen-

den Lebensräumen führen (BRINKMANN 2004). Derartige Beeinträchtigungen können durch 

eine Beschränkung der baulichen Aktivitäten auf Tageszeiten jedoch vermieden werden, so 

dass solche Auswirkungen im Folgenden nicht weiter betrachtet werden.  

Kollisionen 

Die von den verschiedenen Fledermausarten genutzten Jagdhabitate und das Jagdverhalten 

der einzelnen Arten sind sehr unterschiedlich. So gibt es Arten mit sehr kleinen und Arten mit 

großräumigen Jagdrevieren. Einige Arten jagen sehr strukturgebunden und in geringen 

Flughöhen entlang von Hecken oder in Wäldern, andere weniger strukturgebunden, teilweise 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 9 

im freien Luftraum und in beachtlichen Höhen von bis zu 50 m und mehr über Wiesen, Wei-

den und Ackerflächen. Während für die Arten der ersten Gruppe kaum Konflikte mit WEA zu 

erwarten sind, sind für die der zweiten Gruppe Konflikte weitaus wahrscheinlicher (BACH 

2001). 

Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) weist in seiner Arbeitshilfe „Naturschutz und 

Windenergie, Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standort-

planung und Zulassung von Windenergieanlagen“ (NLT 2011) darauf hin, dass für Tiere der 

Lokalpopulationen, also für solche, die ihre sommerlichen Jagdgebiete im Umfeld von WEA 

haben, ein Meideverhalten angenommen werden kann. Womöglich kennen die Tiere die Si-

tuation vor Ort ausreichend und nehmen die sich drehenden Rotoren als Gefahr wahr. Dies 

würde bedeuten, dass das Kollisionsrisiko nicht ziehender Fledermäuse sehr viel geringer ist 

als dass ziehender Fledermäuse. Dennoch stellen WEA vor allem für Fledermausarten, die 

den offenen Luftraum als Jagdhabitat nutzen, auch außerhalb der Wanderungszeiten le-

bensgefährliche Hindernisse dar. Insbesondere kann die Wärmeentwicklung an den Anlagen 

zu einer erhöhten Konzentration von Insekten im Bereich des Getriebegehäuses führen und 

damit Fledermäuse zur Jagd verleiten. Hierdurch wird das Kollisionsrisiko deutlich erhöht. 

Gemäß dem „Leitfaden Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ (2016) gelten folgende Arten als kollisionsge-

fährdet: 

▪ Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

▪ Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

▪ Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

▪ Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus). 

▪ Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

▪ Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Als je nach lokalem Vorkommen/Verbreitung kollisionsgefährdet werden außerdem  

▪ Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

▪ Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

▪ Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

▪ Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 

eingestuft. 

Einige Fledermausarten aus Skandinavien und Nordosteuropa unternehmen jahreszeitliche 

Wanderungen nach Mitteleuropa. Über die hierbei verfolgten Wanderwege liegen bislang 

kaum Kenntnisse vor (BACH 2001). Vermutlich sind die großen Flusstäler und Bereiche, in 
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denen Wald und Gewässer aneinander grenzen von besonderer Bedeutung für den Fleder-

mauszug (BRINKMANN 2004). 

Bisherigen Untersuchungen zufolge finden Kollisionen von Fledermäusen mit den Rotoren 

von WEA vorwiegend während der Zugzeiten statt. Während dieser Zeiten bewegen sich die 

Fledermäuse durch Gebiete, die sie nicht so gut kennen wie ihre sommerlichen Jagdlebens-

räume. Darüber hinaus orientieren sich die Tiere weniger über Ultraschall und nutzen ver-

stärkt andere Orientierungsmöglichkeiten. Beides führt dann dazu, dass Hindernisse wie 

WEA nicht oder zu spät wahrgenommen werden und die Fledermäuse mit den Rotoren der 

WEA kollidieren. Hiervon betroffen sind ebenfalls vor allem hoch und schnell fliegende Arten. 

Aber auch kleine Arten (z. B. die Weißrandfledermaus) können betroffen sein (BACH 2001). 

Zusammenfassend ist während des Sommers, abhängig von der Art, mit geringen bis hohen 

Auswirkungen von WEA auf Fledermäuse durch Kollisionen zu rechnen. Während der Wan-

derungszeiten sind hohe bis sehr hohe Auswirkungen zu erwarten (RODRIGUES et al. 2008). 

Barriere- und Zerschneidungseffekte 

BACH und RAHMEL (2004) diskutieren, ob ein Barriereeffekt durch WEA verursacht werden 

könnte (Fledermäuse würden durch die Anlagen von ihren Flugrouten abgelenkt), jedoch 

fehlen bislang hinreichende Datengrundlagen, die zu einer eindeutigen Aussage führen. 

Nach bisherigen Erfahrungen werden praktisch alle Fledermausarten auch in der Nähe von 

WEA nachgewiesen, so dass Barriereeffekte nur in Sonderfällen als Wirkung auftreten dürf-

ten. Nicht betrachtet wird der Barriereeffekt auf Zugrouten, da hier die Barrierewirkung vor-

nehmlich zu Kollisionen führt. Entsprechend ist dieser Effekt unter Kollisionen abgehandelt 

worden. 

Flächenverlust/Verlust von Jagdhabitaten 

Ein Verlust von Jagdhabitaten ergibt sich zum einen durch die direkte Flächeninanspruch-

nahme und die Umwandlung von Flächen durch die WEA selbst und die erforderlichen Ne-

benanlagen (Kranstellplätze, Zuwegungen). Die hiermit verbundenen Veränderungen der 

Struktur eines Gebietes können zu einer Reduktion des Insektenvorkommens und somit zu 

einer reduzierten Jagdaktivität von Fledermäusen führen. Zum anderen und insbesondere 

jedoch führt die Meidung des Wirkungsbereichs der Rotoren aufgrund der Rotorbewegungen 

und der entstehenden Turbulenzen für einige Federmausarten zu einem Verlust von Jagd-

habitaten. Im Ergebnis kann beides dazu führen, dass innerhalb eines WP einzelne Flächen 

oder sogar komplette Windparkbereiche gemieden werden (BACH 2001). Derartige Beein-

trächtigungen könnten weiterhin durch die Beschädigung oder Zerstörung bzw. die Aufgabe 

von Leitstrukturen verursacht werden. In diesem Fall würden die Nahrungsgebiete durch den 

direkten oder indirekten Verlust der Leitstrukturen, welche zum Einflug in die Jagdgebiete 

genutzt werden, von den Quartieren abgeschnitten und somit in ihrer Funktion entwertet 

werden. 
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Insgesamt ist während des Sommers mit mittleren bis hohen Beeinträchtigungen von Fle-

dermäusen durch Beschädigung, Störung oder Zerstörung von Jagdhabitaten zu rechnen 

(RODRIGUES et al. 2008). 

Der Verlust von Jagdhabitaten während der Zugzeiten spielt laut BACH (2001) möglicher-

weise eine eher untergeordnete Rolle, da zu diesen Zeiten vermutlich keine traditionell aus-

geprägten Jagdgebiete existieren. RODRIGUES et al. (2008) hingegen gehen davon aus, dass 

während der Wanderungszeiten wahrscheinlich geringe Auswirkungen im Frühling sowie 

mittlere bis hohe Auswirkungen im Herbst und während der Überwinterungsperiode zu er-

warten sind. 

Verlust von Quartieren 

Quartiere von Fledermäusen befinden sich vorwiegend in Gebäuden oder in Bäumen. Als 

Überwinterungsquartieren können Stollen, Keller oder andere unterirdische Höhlungen hin-

zukommen. Da es im Rahmen der geplanten Errichtung des Windparks Jerxheim zu keiner 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung derartiger Quartiere kommt, besitzt dieser Wirk-

faktor für das geplante Vorhaben keine Relevanz. 

Ultraschallemissionen 

Einige Windenergieanlagentypen emittieren Ultraschall bis 32 kHz. Erkenntnisse darüber, 

wie Fledermäuse auf derartige Ultraschallemissionen reagieren, liegen bislang nicht vor. Le-

diglich bei der Breitflügelfledermaus wurde beobachtet, dass sie Ultraschall emittierende 

WEA meidet (BACH 2001). Eine andere mögliche Erklärung für das Meideverhalten der Breit-

flügelfledermaus wäre, dass die Tiere die WEA orten und ihre Nähe zur Verhinderung von 

Kollisionen aktiv meiden. Gegen diese Überlegung spricht jedoch eine Beobachtung, bei der 

die Nordfledermaus, die eng mit der Breitflügelfledermaus verwandt ist, gezielt im Nahbe-

reich einer WEA jagte (BRINKMANN 2004). Insgesamt sind mit den von bestimmten Wind-

energieanlagentypen ausgehenden Ultraschallemissionen geringe Auswirkungen verbunden 

(RODRIGUES et al. 2008). 

Anlockeffekte 

WEA können durch Wärmeabstrahlung oder Beleuchtung der Kanzel zu einer Anlockung von 

Insekten und in deren Folge auch von Fledermäusen führen. Weiterhin besteht die Möglich-

keit, dass Fledermäuse die Gondeln als potenzielle Quartiermöglichkeit erkunden (DÜRR 

2002). Auf diese Weise entsteht ein weiteres Kollisionsrisiko für Fledermäuse, die in den 

Bereich der Rotoren gelangen. 
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4.2.2 Vögel 

Flächeninanspruchnahme 

Flächen werden im Rahmen der Errichtung von WEA insbesondere durch die Einrichtung 

und den Betrieb der Baustellen und die Lagerung von Material in Anspruch genommen. Dies 

kann zu einem zeitlich begrenzten Verlust von Vegetationsbeständen und damit von Brut- 

und Nahrungshabitaten führen. Insgesamt ist die Flächeninanspruchnahme während der 

Baumaßnahmen jedoch als sehr kleinflächig einzustufen. Mit Auswirkungen auf die betrach-

tete Artengruppe ist nicht zu rechnen. 

Über die Bauphase hinaus erfolgt eine Beanspruchung von Flächen durch die Vollversiege-

lung der Anlagenfundamente sowie durch die Teilversiegelung für Kranstellplätze und Wege. 

Hierdurch gehen Bruthabitate typischer Vogelarten der Feldflur (u.a. Feldlerche, Goldammer, 

Schafstelze) dauerhaft verloren. Die betroffenen Vogelarten sind im Gebiet jedoch häufig 

und weit verbreitet. Es ist davon auszugehen, dass die betroffenen Individuen andere Brut-

plätze im Umfeld der WEA in Anspruch nehmen, zumal die genannten Arten ihre Brutstätten 

in jedem Jahr neu herrichten. Somit ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population auszuschließen. 

Barrierewirkung und Zerschneidung 

Baubedingt können während der Errichtung von WEA Barriere- und Zerschneidungseffekte 

auftreten. Je nach Errichtungsdauer handelt es sich hierbei jedoch um einen zeitlich be-

grenzten Wirkfaktor von wenigen Tagen, der keine nachteiligen Auswirkungen auf die be-

trachtete Artengruppe erwarten lässt. 

Anlagenbedingt können WEA als Barriere wirken oder zu Zerschneidungseffekten führen. 

Von Bedeutung für den Grad der Wirkung sind hierbei die Höhe der Anlagen, deren Anzahl, 

die Abstandsdichte zwischen den Anlagen sowie deren Verteilung und Anordnung im Raum.  

Lärmemission 

Lärmimmissionen entstehen beim Bau von WEA vor allem durch Baufahrzeuge. Diese kön-

nen insbesondere zu einer Störung sensibler Vogelarten führen. Da Lärmimmissionen je-

doch zeitlich beschränkt sind, stellen sie keinen die betrachtete Artengruppe beeinträchti-

genden Wirkfaktor da.  

Betriebsbedingte Geräuschemissionen können auf Tiergruppen wirken, die sich mit Hilfe 

akustischer Signale verständigen bzw. orientieren. Hinsichtlich der Vogelarten kann generell 

gesagt werden, dass die Bewertung von Lärmwirkungen auf Tiere sehr komplex ist und nicht 

grundsätzlich zu einer Beeinträchtigung der Habitatqualität führt. Durch die Drehung der Ro-

toren können Schallemissionen entstehen, die sich möglicherweise auf Vögel auswirken 

könnten. Wirkungen durch Maskierungseffekte sind beispielweise von Eulen bekannt, welche 

die Umgebung dauerhafter Lärmquellen wie Autobahnen meiden, da eine akustische Ortung 

von Beutetieren (Rascheln einer Maus am Boden) aufgrund des Emissionspegels nicht mög-
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lich ist. Auch für den Wachtelkönig ist von einer entsprechenden Effektwirkung auszugehen, 

da die Geräusche von WEA zu einer Überlagerung der Balz- und Revierrufe führen können, 

woraufhin die Tiere die Nähe der Anlagen meiden. 

Erschütterungen 

Beim Bau von WEA werden die einzelnen Bauteile mit Schwerlasttransporten zum Vorha-

benstandort transportiert. Dieser Transport kann zu Erschütterungen führen, die sich insbe-

sondere auf bodenbrütende Vogelarten in unmittelbarer Vorhabennähe negativ auswirken 

können. Durch Bauzeitenbeschränkungen während der Brutzeit wird dieser Faktor für die 

betrachtete Artengruppe unwirksam. 

Optische Störungen 

Die Errichtung von WEA kann durch den Betrieb der Baustelle zu einer gewissen optischen 

Unruhe führen. Daraus kann z.B. eine temporäre Vergrämung von Greif- und Kleinvögeln 

sowie von Nordischen Gänsen, Kranichen und Kiebitzen aus den angestammten Nahrungs-

gebieten resultieren. Diese vorübergehenden Beeinträchtigungen werden jedoch insgesamt 

als nicht erheblich eingestuft. In diesem Zusammenhang wird auf die in Kapitel 6.3 sowie auf 

die im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen hinge-

wiesen. Diese sind geeignet, Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu minimieren. 

Anlagebedingt sind optische Störungen durch WEA tagsüber bei Sonnenschein durch Schat-

tenwurf und Lichtreflexe (sog. Discoeffekt durch Reflexion der Sonne an den Rotorblättern) 

möglich. Die Reflexionen können durch eine geeignete Beschichtung der Rotoren bereits auf 

Konstruktionsebene ausgeschaltet werden. Nachts könnten Blinkfeuer zur Flugsicherung 

einen visuellen Störreiz darstellen. 

Kollisionsrisiken 

Das Kollisionsrisiko kann artspezifisch ein wesentliches Kriterium der potenziellen Gefähr-

dung der Avifauna durch WEA darstellen, da sich diese Artengruppe mehr oder weniger häu-

fig in Rotor- und Masthöhe der WEA aufhalten kann. Viele Arten zeigen jedoch ein Meide-

verhalten gegenüber WEA, so dass Kollisionsrisiken für diese Arten bereits aufgrund ihres 

Verhaltens weitgehend auszuschließen sind.  
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5. Relevanzprüfung 

5.1 Fledermäuse 

Laut einem Gutachten von Myotis (Windpark Jerxheim, Faunistische Sonderuntersuchungen 

(FSU) Teil 3: Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera), April 2017) wurden im Untersuchungs-

raum folgende 6 (bzw. 7) Arten nachgewiesen: 

• Breitflügelfledermaus (Eptesicus serontinus) 

• Brandtfledermaus/Bartfledermaus (Myotis brandtii/M. mystacinus) 

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

• Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

• Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

• Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Ein weiteres Gutachten von SCHMAL + RATZBOR (2022) nennt zusätzlich die Nachweise fol-

gender 5 (bzw. 6) Fledermausarten: 

• Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri)) 

• Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

• Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

• Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

• Braunes / Graues Langohr (Plecotus auritus / austriacus) 

Von diesen Arten gelten 

• Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

• Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

• Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

• Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

• Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri)) 

• Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

als besonders kollisionsgefährdet an WEA. Diese 7 Arten werden demzufolge im vorliegen-

den Artenschutzfachbeitrag explizit behandelt. 

  



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 15 

5.2 Vögel 

Die im Bereich des geplanten WP nachgewiesenen Vogelarten sind als europäische Vogel-

arten im Sinne des Art. 1 der EU-VSchRL einzuordnen und fallen somit unter die laut § 44 

Abs. 5 BNatSchG im Rahmen des AFB zu behandelnden Arten. Eine tatsächliche Betroffen-

heit durch Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG kann jedoch für viele dieser Arten 

aufgrund der Art des geplanten Vorhabens von vornherein ausgeschlossen werden (Ab-

schichtung). Zu dieser Artengruppe gehören allgemein verbreitete, sehr häufige und nicht 

gefährdete Arten, für die aufgrund ihrer Häufigkeit bzw. ihrer Populationsstruktur keine Aus-

wirkungen auf den Erhaltungszustand der betroffenen Population möglich sind. Zu den wei-

teren Kriterien allgemein häufiger Arten gehören (WARNKE & REICHENBACH 2012): 

• wenig spezialisierte Habitatanforderungen (euryök) 

• große Bestände (> 1 Mio. Brutpaare in Deutschland) 

• wenig störanfällig  

Andererseits lassen sich diejenigen Arten mit einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber oder 

einer Gefährdung durch WEA anhand der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse her-

ausfiltern. Zu den seltenen und gefährdeten Arten werden diejenigen Vogelarten gezählt, die 

folgende Relevanzkriterien erfüllen (KREUZIGER & BERNSHAUSEN 2012): 

• Erhaltungszustand der Art ist im Land Niedersachsen als ungünstig-unzureichend 

oder ungünstig-schlecht (RL-Kategorien (0), 1, 2, 3) eingestuft 

• die Art ist im Land Niedersachsen auf der Vorwarnliste aufgeführt und unterliegt 

gleichzeitig einer bundesweiten Gefährdung (RL-Kategorie 1-3) - daraus ergibt sich 

eine besondere Verantwortung für das Land Niedersachsen 

• die Art ist nach § 7 Abs. 2 BNatSchG streng geschützt bzw. im Anhang I der EU-

VSch-RL aufgeführt 

Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Überblick über die im Untersuchungsraum (bei allen 

WEA-sensiblen Arten der empfohlene Schutz- und Prüfbereich, bei allen sonstigen Arten der 

500 m-Radius um die geplanten Anlagenstandorte) nachgewiesenen planungs- und eingriffs-

relevanten Arten. Grundlage bilden die avifaunistischen Untersuchungen zum WP Jerxheim 

(siehe Kapitel 3.1). 
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Tabelle 1: Planungs- und eingriffsrelevante Vogelarten (1Art wurde lediglich 2014 nachgewie-
sen (MYOTIS 2017/SCHMAL + RATZBOR 2021a)) 

Nomenklatur 

Status im 

Gebiet 

Empfindlichkeit gegenüber WEA 

Deutscher  

Artname 

Wissenschaftl. 

Artname 

Störung 

zur Brut-

zeit 

Störung 

außerhalb 

der Brutzeit 

Kollisions-

risiko 

Baumfalke1 Falco subbuteo NG x  x 

Baumpieper Anthus trivialis B x  x 

Bekassine1 Gallinago gallinago DZ x   

Bluthänfling Linaria cannabina B x   

Feldlerche Alauda arvensis B   x 

Feldsperling1 Passer montanus B x   

Gänse1 Anser spec. NG, DZ   x 

Großer Brachvogel1 Numenius arquata DZ x   

Kiebitz1 Vanellus vanellus B, DZ x x  

Kranich1 Grus grus NG, DZ x x x 

Kuckuck Cuculus canorus B x   

Mäusebussard Buteo buteo B   x 

Neuntöter Lanius collurio B x   

Pirol  Oriolus oriolus B x   

Rohrweihe Circus aeruginosus NG   x 

Rotmilan Milvus milvus NG, B   x 

Schleiereule1 Tyto alba B x   

Schwarzmilan Milvus migrans B   x 

Sperber1 Accipeter nisus NG x   

Star Sturnus vulgaris B x   

Sumpfohreule1 Asio flammeus BZB, DZ x x  

Turmfalke Falco tinnunculus B   x 

Turteltaube Streptopelia turtur B x   

Wachtelkönig1 Crex crex BV x   

Waldohreule Asio otus BV x   

Weißstorch Ciconia ciconia BZB, NG   x 

Wiesenweihe Circus pygargus NG   x 

Legende 

Status im Gebiet 

NG Nahrungsgast 

BZB Brutzeitbeobachtung 

BV Brutverdacht 

B Brutvogel 

DZ Durchzügler 

  

Die weitere Abschichtung der in Tabelle 1 aufgeführten, jedoch nicht als prüfungsrelevant 

identifizierten Arten wird wie folgt begründet: 
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Vom Baumfalken konnte 2014 (MYOTIS 2017) lediglich einmalig ein Individuum als Nah-

rungsgast im 2.000 m-Radius beobachtet werden. Innerhalb des gesamten UR gab es keine 

Hinweise auf ein Brutvorkommen. Ihr Aktionsradius kann während der Nahrungssuche bis zu 

6,5 km betragen (FIUCZYNSKI & SÖMMER 2011). Baumfalken fliegen in Höhen bis zu 600 m 

und erreichen Fluggeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Allgemein halten sich Baumfal-

ken häufig in Rotorhöhen auf, ob bei der Balz, der Jagd, dem Thermikkreisen, der Feindab-

wehr oder den Flügen zu bzw. von Nahrungsgebieten (LANGGEMACH & DÜRR 2014). In einer 

Untersuchung zeigten FIUCZYNSKI et al. (2009) uneinheitliche Reaktionen von Baumfalken 

auf die Errichtung von WEA auf. Es kam zum Verlassen von Revieren, der Wiederbesiedlung 

nach längerer Pause oder es blieb bei einer kontinuierlichen Besetzung. LANGGEMACH & 

DÜRR (2014) berichteten, dass Baumfalken gegenüber Arbeiten zur Erschließung und Errich-

tung von WEA empfindlich seien, was Umsiedlungen bis in 2-3 km Entfernungen auslösen 

könne. Der empfohlene Mindestabstand zwischen dem Brutplatz und WEA (LAG-VSW 2015) 

beträgt für den Baumfalken 500 m. Innerhalb dieses Radius um das Plangebiet befinden sich 

keine geeigneten Bruthabitate für die Art. Zudem wirken die geplanten WEA als Erweiterung 

des bestehenden Windparks Söllingen, wodurch das Plangebiet bestenfalls zur gelegentli-

chen Nahrungssuche genutzt wird. Eine Beeinträchtigung der Art durch das geplante Vorha-

ben wird ausgeschlossen. 

Die Bekassine und der Große Brachvogel konnten 2014 (MYOTIS 2017) nur als seltene 

Zug- und Rastvögel im Untersuchungsraum nachgewiesen werden. Die Bekassine ist Brut-

vogel offener bis halboffener Feuchtgebiete des Tieflandes. Typische Habitate sind u.a. 

Niedermoore, Hoch- und Übergangsmoore, Nasswiesen, Marschen und Verlandungszonen 

stehender Gewässer. Höchste Dichten erreicht die Art auf wiedervernässten bzw. renatu-

rierten Nieder- und Hochmoorflächen mit hohem Grundwasserstand auf (NLWKN 2011a). 

Der Große Brachvogel besiedelt offene, weitgehend gehölzfreie Feuchtgebietsflächen. Ne-

ben Feucht- und Nassgrünlandflächen, Nieder- und Hochmooren sowie Feuchtheiden und 

Auenlandschaften werden aufgrund der ausgeprägten Brutortstreue teilweise auch Acker-

flächen besiedelt. Wichtige Habitatelemente sind lückige, weitgehend gehölzfreie Vegetati-

on, Blänken mit offenen, schlammigen Uferpartien und stocherfähige Böden (NLWKN 

2011b). Da die Vorhabenfläche weder den genannten Anforderungen an ein geeignetes 

Bruthabitat noch an ein Nahrungshabitat der beiden Arten genügt und auch keine weiteren 

Brutvorkommen im weiteren Umfeld nachgewiesen werden konnten, kann eine Beeinträch-

tigung durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden. 

Der Feldsperling brütet mehrfach im Untersuchungsraum (siehe Avifaunistisches Gutachten 

von MYOTIS 2017). Ein direkter Lebensraumverlust durch Flächeninanspruchnahme findet 

nicht statt. Zudem wird die Art gegenüber WEA als weitgehend unempfindlich eingestuft, 
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demnach sind Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben von vornherein auszu-

schließen. Die Zahl der Vogelschlagopfer liegt entsprechend der zentralen Fundkartei 

deutschlandweit bei 27, davon 3 in Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020).  

Im Untersuchungsgebiet gelangen Nachweise von Blässgans, Saatgans und Kanadagans 

zur Rast- und Zugzeit. Über den gesamten Erfassungszeitraum 2014 wurden insgesamt 16 

Nachweise (Flug- und Rastgeschehen) mit einer Konzentration auf den Herbstzug und den 

Monat Dezember dokumentiert. In der Vogelschlagkartei Brandenburgs werden für die 

Blässgans 5 Schlagopfer, davon ein Schlagopfer in Niedersachsen und für die Saatgans 

ebenfalls 5 Schlagopfer, davon keines in Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 

2020) genannt. Die Kanadagans ist in der Schlagopferkartei nicht enthalten. Damit kann das 

allgemeine Kollisionsrisiko, vor dem Hintergrund des in Nord- und Ostdeutschland sehr kom-

plexen Zuggeschehens von mehreren hunderttausend Individuen, als sehr gering einge-

schätzt werden. Aus den Kartierungsergebnissen zur Rast- und Zugvogelfauna 2014 (MYO-

TIS 2017b) wird ersichtlich, dass weder die Standorte der geplanten Anlagen bzw. dessen 

unmittelbares Umfeld noch das Untersuchungsgebiet überhaupt als Rast- und Nahrungsge-

biet genutzt wurde. Auch wenn eine gelegentliche Nutzung nicht ausgeschlossen werden 

kann, ist nicht mit einem signifikanten Verlust an Äsungs- und Rastflächen durch das Vorha-

ben zu rechnen. Eine Beeinträchtigung nordischer Gänse durch das Vorhaben wird daher 

ausgeschlossen. 

Während der Kartierung 2014 (MYOTIS 2017b) wurden zwei Brutpaare der Schleiereule 

erfasst. Die Brutplätze befinden sich in den Ortschaften Jerxheim-Bahnhof und Jerxheim. 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind für die Schleiereule deutschlandweit 14 Vogel-

schlagopfer registriert, davon 8 in Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). 

Ein Meideverhalten gegenüber WEA während der Jagdflüge ist nicht erkennbar. Die Inten-

sivackerflächen der geplanten Anlagenstandorte entsprechen auch nicht den bevorzugten 

Jagdhabitaten der Art. Empfehlungen der LAG VSW zu Abständen gegenüber WEA liegen 

für die Schleiereule nicht vor. Daher und aufgrund der Entfernung der Brutplätze von je-

weils ca. 2.000 m zum nächstgelegenen geplanten Anlagenstandort ist eine potenzielle 

Gefährdung durch Kollision nicht ersichtlich.  

Der Sperber konnte 2020 nicht nachgewiesen werden. Während der Kartierungen 2014 

(MYOTIS 2017) wurde er lediglich als Nahrungsgast erfasst. Die Art zählt nicht zu den wind-

energiesensiblen Arten. In der Vogelschlagkartei Brandenburgs ergeben sich für den Sper-

ber 30 Schlagopfer, davon vier für Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). 

Er ist ein Bewohner der abwechslungsreichen Kulturlandschaft mit einem reichen Angebot 

an Kleinvögeln. Brutplätze befinden sich meist in deckungsreichen aber zugleich einen 

freien An- und Abflug gewährleistenden Gehölzen. Bevorzugt werden dabei Nadelstangen-
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gehölze besiedelt, während reine Laubwälder eher gemieden werden. Im näheren Umfeld 

der geplanten Anlagenstandorte existieren dementsprechend kaum geeignete Bruthabitate 

für die Art. Darüber hinaus entsprechen die offenen Intensivackerflächen auch nicht den 

typischen Jagdhabitaten des Sperbers. Eine Beeinträchtigung der Art wird daher ausge-

schlossen. 

Vom Weißstorch gelangen während der Kartierung 2014 (MYOTIS 2017b) lediglich die 

Brutzeitbeobachtung eines Individuums im 2.000 m-Radius. Im Jahr 2020 konnten mehrere 

Störche als Nahrungsgäste nachgewiesen werden (SCHMAL + RATZBOR 2021a). Die Art 

gehört zu den windenergiesensiblen Vogelarten. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchti-

gungen empfehlen LAG VSW (2015) und NLT (2014) die Einhaltung eines Mindestabstan-

des von 1.000 m zwischen Brutplätzen und WEA, bei einem Prüfbereich von 2.000 m hin-

sichtlich der Erreichbarkeit seiner Nahrungshabitate, um die Kollisionsgefahr und Störun-

gen am Brutplatz zu vermeiden. Da der Weißstorch nicht im Untersuchungsgebiet brütet, 

sondern nur gelegentlich als Nahrungsgast dokumentiert wurde und die Intensiväcker der 

Vorhabenfläche auch nicht die Ansprüche an ein geeignetes Nahrungshabitat der Art erfül-

len, können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

Die Wiesenweihe wurde ebenfalls nicht als Brutvogel im Untersuchungsgebiet nachgewie-

sen. Sie konnte lediglich als Nahrungsgast mit 6 dokumentierten Flügen beobachtet wer-

den. Wiesenweihen zeigen kein ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber WEA. Insbeson-

dere bei der Nahrungssuche ist eine Meidung kaum erkennbar. Auch innerhalb von Wind-

parks bewegen sich die Tiere ohne Reaktionen auf die Rotorbewegungen. Da die Jagdflü-

ge der Wiesenweihe bodennah und unterhalb des Gefahrenbereichs der üblichen Rotoren 

stattfinden, ist demzufolge kaum mit Kollisionen nahrungssuchender Tiere mit WEA zu 

rechnen. Vor allem während der Balz suchen Wiesenweihen in der Nähe des Nestes je-

doch regelmäßig auch größere Höhen auf. Hieraus ergibt sich ein gewisses Kollisionsrisi-

ko. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen empfehlen LAG-VSW (2015) und NLT 

(2014) daher die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1.000 m zwischen Brutplätzen 

der Wiesenweihe und WEA, bei einem Prüfbereich von 3.000 m hinsichtlich der Erreich-

barkeit ihrer Nahrungshabitate. Da während der avifaunistischen Kartierungen 2020 ledig-

lich einzelne Beobachtungen nahrungssuchender Individuen gelangen, ist keine Beein-

trächtigung der Wiesenweihe durch die geplanten Anlagen zu erwarten. Eine bau- oder 

betriebsbedingte Verletzung oder Tötung lässt sich nicht ableiten. 
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6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 

BNatSchG 

6.1 WEA-empfindliche Fledermausarten 

Die Prognose und Bewertung der Tatbestände nach §44 BNatSchG basiert bei den im Fol-

genden aufgeführten Fledermausarten, sofern nicht anders angegeben, auf den Ergebnissen 

der Kartierung von 2014 (MYOTIS 2017a). Weiterhin wurde bei den Arten Kleinabendsegler 

und Zweifarbfledermaus die Kartierung von 2020 (SCHMAL & RATZBOR 2022) herangezogen, 

die Bewertung der übrigen Arten wurde ggf. ergänzt. 

 

6.1.1 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 3 Rote Liste Deutschland 

 2 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- typische Gebäudefledermaus, die vorwiegend im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich vorkommt 

- Jagdgebiete befinden sich bevorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit 

randlichen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern, Streuobstwiesen, Parks und Gärten 

- Jagdflug meist in einer Höhe von 3-15 m, nimmt Beute auch vom Boden auf 

- Nahrungsspektrum besteht überwiegend aus größeren Käfern sowie anderen Insekten (v.a. Nachtfalter, 

Zweiflügler, Hautflügler und Wanzen) 

- individuelle Aktionsräume durchschnittlich 4 bis 16 km² groß, Jagdgebiete meist in einem Radius von 3 

(i.d.R. 1-8, max. 12) km um die Quartiere  

- als Wochenstubenquartiere werden Spalten in und an Gebäuden, seltener Lüftungsschächte in Gebäuden 

genutzt 

- Wochenstubenquartiere umfassen meist 10-60 Weibchen  

- Bezug der Wochenstuben ab April, Weibchen gebären ab Mitte Juni meist je ein Jungtier, Auflösen der 

Wochenstuben ab Anfang August/Mitte September 

- Männchen verbringen Sommer einzeln, überwiegend in Spalten in und an Gebäuden seltener Baumhöhlen 

oder Nistkästen (DIETZ ET AL. 2007, KURTZE 1991, ROSENAU & BOYE 2004, SIMON ET AL. 2004) 

- Paarung ab August bis Herbst 

- zur Überwinterung werden Keller, Stollen, Höhlen und Geröllansammlungen aufgesucht 

- Aufenthalt im Winterquartier von Oktober bis April  
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- Entfernungen zwischen Sommer- und Winterquartieren liegen meist bei 40 - 50 km 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Reviergröße: 

Die Aktionsräume sind durchschnittlich 4 bis 16 km2 groß. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von 

3 km (i.d.R. 1 – 8, maximal 12 km) um die Quartiere. 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Als Fortpflanzungsstätte sind die Wochenstuben- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate ab-

zugrenzen. Neben den Wochenstubenquartieren (Gebäudequartiere), Balz- und Paarungsquartieren (Ge-

bäudequartiere) sind störungsarme „Schwärmbereiche“ von essenzieller Bedeutung, die der Quartierfindung 

und der innerartlichen Kommunikation der Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). Zu den essenziellen Teilhabita-

ten zählen Nahrungsflächen, sofern diese für die Reproduktion einer Fortpflanzungsstätte (Wochenstube) 

von Bedeutung sind (LANA 2010) sowie Hauptflugrouten, die zum Wechsel zwischen Wochenstubenquartier 

und Jagdgebiet genutzt werden (RUNGE et al. 2010). 

Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (Keller, Stollen, Höhlen) sowie Tages- und Zwischenquartiere (Ge-

bäudequartiere, seltener Baumhöhlen, Nistkästen) zusammengefasst. Von essenzieller Bedeutung für das 

Winterquartier ist eine ungestörte Zone um den Haupteinflugbereich (RUNGE et al. 2010). Bei den Tages- und 

Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in ständigem Wechsel wiederkehrenden Quartiernutzung ein Quar-

tierverbund aus mehreren geeigneten Baumhöhlen zu betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Breitflügelfledermaus besiedelt ganz Deutschland mit einem deutlichen Nord-Süd-Gefälle. Der Ver-

breitungsschwerpunkt liegt in der nord- und nordostdeutschen Tiefebene. 

Niedersachsen: 

Die Breitflügelfledermaus ist in NI weit verbreitet und erschließt im Bundesland bevorzugt die Tiefländer als 

Lebensraum. In den Berg- und Hügelländern besiedelt die Art vornehmlich die Flusstäler. Für den Zeitraum 

1994-2009 liegen insgesamt 729 Artnachweise für 344 Raster vor (Rasterfrequenz 12,7%). Es sind 80 Wo-

chenstuben- und 11 Winterquartiere gemeldet, wobei davon ausgegangen wird, dass die Anzahl der Wo-

chenstubenkolonien in NI in etwa der Summe der Wochenstuben entspricht. Als durchschnittliche Kopfstärke 

der Wochenstubenkolonien werden 20-30 ♀♀ angegeben (NLWKN 2010a). 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von MYOTIS (2017a) trat die Breitflügelfledermaus in der Saison 2014 jahreszeitlich 

durchgängig in Erscheinung. Ca. 10 % der erzielten Gesamtkontakte während der Detektorbegehungen (50 

Rufe) und 13,1 % der Batcorder-Aufzeichnungen (40 Rufe) konnten konkret der Breitflügelfledermaus zuge-
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ordnet werden. Das Gutachten von SCHMAL + RATZBOR (2022) weist während der Erfassung über Batcorder 

und Transekte 2,8 % bzw. 6,7 % der Rufaufzeichnungen der Breitflügelfledermaus zu, während der Dauer-

aufzeichnungen wurden nur 15 Rufsequenzen (0,1%) der Art aufgenommen. Die Wochenstuben werden in 

den Ortschaften im Umfeld vermutet. Die geplante Windparkfläche bietet kein relevantes Quartierpotenzial. 

Das UG wird von der Breitflügelfledermaus gelegentlich als Jagdhabitat genutzt. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Verluste an WEA in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im 

LUGV Brandenburg; Stand November 2020): 68, davon 18 in Niedersachsen. Gelegentliche betriebsbedingte 

Verluste von vereinzelt im Bereich des geplanten Windfelds jagenden Einzeltieren können nicht ausge-

schlossen werden. Die Ergebnisse der aktuellen Erfassungen lassen jedoch keinen Rückschluss auf ein er-

höhtes Gefährdungspotenzial zu. Anlage- bzw. baubedingt sind ein Entzug von Quartieren und damit Tötun-

gen oder Verletzungen von Individuen der typischen Gebäude bewohnenden Fledermausart nicht wahr-

scheinlich. Ein erhöhtes betriebsbedingtes Gefährdungspotenzial lässt sich bei der Art jedoch nicht erken-

nen.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-

nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Das UG weist keine geeigneten Quartiere für die Breitflügelfledermaus auf, sie nutzt es nur gelegentlich zur 

Nahrungssuche. Demzufolge ist kein Gefährdungspotenzial durch das Vorhaben für die Art vorhanden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räum-

lichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 

 

 Ja 

 

 

 

Nein 
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3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört 

werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch 

Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen möglich. Die Art nutzt den 

Untersuchungsraum jedoch nur gelegentlich zur Nahrungssuche. Die Störwirkungen bleiben damit unerheb-

lich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

     Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnah-

men weiterhin ein 

 Ja 

 

 

Nein 

 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.1.2 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 V Rote Liste Deutschland 

 2 Rote Liste Niedersachsen 

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- Waldfledermaus, die aber auch im Siedlungsbereich vorkommt 

- besiedelt werden in erster Linie Laubwälder, weniger häufig Kiefernwälder, Parkanlagen, baumbestandene 

Fluss- und Teichufer, Auwälder, Alleen und Einzelbäume im Siedlungsbereich (LABES & KÖHLER 1987, DIETZ 

et al. 2007) 

- als Jagdgebiete werden bevorzugt insektenreiche Landschaftsteile mit einem freien Luftraum, vor allem 
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große Wasserflächen, Flusslandschaften (mit Auwäldern), Waldränder, lichte (Laub-) Wälder, große Weg-

schneisen, Wiesen oder Weiden genutzt (HÄUSSLER & NAGEL 2003, MACKIE & RACEY 2007, MESCHEDE & 

HELLER 2000) 

- Jagdflug im freien Raum mit schnellem Flug je nach Insektenvorkommen, in 300-500 m Höhe über den 

Baumkronen oder in niedrigeren Regionen von 10-50 m Höhe (DIETZ et al. 2007, SCHOBER & GRIMMBERGER 

1998) 

- Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus großen Käfern, Schmetterlingen, Eintagsfliegen und kleine-

ren, fliegenden Insekten 

- individuelle Aktionsräume von 20 km um Reproduktionsquartier (FRANK & DIETZ 1999), wobei die Jagdge-

biete weiter als 10 km von den Quartieren entfernt sein können (DIETZ et al. 2007, SCHMIDT 1988) 

- als Wochenstuben werden Baumhöhlen, Fledermauskästen und Quartiere in und an Gebäuden genutzt  

- Wochenstubenquartiere umfassen Gruppen von durchschnittlich 20-60 (in einzelnen Fällen sogar über 100) 

erwachsenen Tieren (DIETZ et al. 2007) 

- Bezug der Wochenstuben ab April/Mai, Weibchen gebären ab Mitte Juni 1-2 Jungtiere, Auflösen der Wo-

chenstuben im August 

- häufiger Quartierwechsel, hoher Quartierbedarf (mind. 8 / 100 ha) (MESCHEDE & HELLER 2000) 

- Männchen verbringen die Zeit der Jungenaufzucht getrennt von den Weibchen einzeln oder in kleinen 

Gruppen in Baumhöhlen, ab Juli Bezug der Territorien zur Paarung (SCHMIDT 1988) 

- Paarung erfolgt von August bis Oktober während der Durchzugszeit der Weibchen an den Männchenquar-

tieren  

- zur Überwinterung werden Baumhöhlen, Fels- und Mauerspalten, Höhlen, Gebäude aufgesucht (HOCHREIN 

1999, KLEIMAN 1969, SCHMIDT 1988, TRAPPMANN & RÖPLING 1996, ZAHN & CLAUSS 2003)  

- Aufenthalt im Winterquartier von November bis März 

- die Art ist ein Fernzieher, zwischen den Sommer- und Winterquartieren werden bis zu 1.600 km zurückge-

legt (STEFFENS et al. 2004) 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Reviergröße: 

Der Aktionsraum wird von FRANK & DIETZ (1999) mit bis zu 20 km um das Reproduktionsquartier angegeben. 

Das Quartiergebiet kann sich auf einer Fläche von bis zu 200 ha erstrecken. 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Fortpflanzungsstätten sind die Wochenstuben-, Balz- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate. 

Neben den Wochenstubenquartieren (Baumhöhlen, Fledermauskästen, Gebäudequartiere), Balz- und Paa-

rungsquartieren Baumhöhlen) sind störungsarme „Schwärmbereiche“ von essenzieller Bedeutung, die der 

Quartierfindung und der innerartlichen Kommunikation der Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). Zu den essen-

ziellen Teilhabitaten zählen Nahrungsflächen, sofern diese für die Reproduktion einer Fortpflanzungsstätte 

(Wochenstube) von Bedeutung sind (LANA 2010) sowie Hauptflugrouten, die zum Wechsel zwischen Wo-

chenstubenquartier und Jagdgebiet genutzt werden (RUNGE et al. 2010). 

Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (Baumhöhlen, Fels- und Mauerspalten, Höhlen, Gebäude) sowie 

Tages- und Zwischenquartiere (Baumhöhlen) zusammengefasst. Von essenzieller Bedeutung für das Win-

terquartier ist eine ungestörte Zone um den Haupteinflugbereich (RUNGE et al. 2010). Bei den Tages- und 

Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in ständigem Wechsel wiederkehrenden Quartiernutzung ein Quar-
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tierverbund aus mehreren geeigneten Baumhöhlen oder Spalten zu betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Große Abendsegler kommt in ganz Deutschland vor, jedoch aufgrund seiner Zugaktivität saisonal unter-

schiedlich. Das Schwerpunktgebiet der Wochenstuben liegt im Norden und Nordosten Deutschlands. (LAU 

2004). 

Niedersachsen: 

Der Große Abendsegler ist in Niedersachsen sowohl in den Gebirgsregionen und Hügelländern als auch in 

den Tiefländern flächendeckend verbreitet. Artnachweise fehlen lediglich in Küstennähe und an der Un-

terems, was allerdings auf Erfassungslücken zurückgeführt wird. Die waldarmen Regionen des Tieflandes 

werden in ausgedünnten Beständen besiedelt. Im Zeitraum 1994-2009 wurde der Große Abendsegler in 279 

Rastern nachgewiesen (Rasterfrequenz 15,9%). Aktuell sind lediglich sieben Wochenstuben sowie acht 

Überwinterungsquartiere der Art im Bundesland bekannt (NLWKN 2010b). 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von MYOTIS (2017a) konnten dem Großen Abendsegler in der Saison 2014 ca. 21,4 % 

der erzielten Gesamtkontakte während der Detektorbegehungen (107 Rufe) und 23,2 % der Batcorder-

Aufzeichnungen (71 Rufe) zugeordnet werden. Das Gutachten von SCHMAL + RATZBOR (2022) nennt bei der 

Erfassung über Batcorder mit 9,8 % und bei den Daueraufzeichnungen mit 16,2% den Großen Abendsegler 

als zweithäufigste detektierte Art. Eine Wochenstubenbildung oder zumindest Sommerquartiere werden im 

weiteren Umfeld vermutet. Auch während des Wegzugs wird das Untersuchungsgebiet vom Großen Abend-

segler frequentiert. Bei der insgesamt aber vergleichsweise geringen Aktivität dieser Art kann daraus kaum 

ein Hinweis auf eine regelmäßige intensive Nutzung des UG als Jagdhabitat abgeleitet werden, vielmehr lie-

gen diese Piks im Rahmen der üblichen Varianz. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Ver-

meidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Der Große Abendsegler ist einer der am meisten schlaggefährdeten Fledermausarten. Die Verluste an WEA 

in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im LUGV Branden-

burg; Stand November 2020) betragen 1245 Individuen, davon 136 in Niedersachsen.  

Gemäß der Einschätzung von MYOTIS (2017a) besteht betriebsbedingt außerhalb des Winterschlafs eine jah-

reszeitlich durchgängige Gefährdung der Art, wobei das Risiko des Fledermausschlages in den Zeiträumen 

der saisonalen Wanderphasen deutlich höher ist als in der Wochenstubenzeit. Da allein auf Grundlage der 

terrestrisch erhobenen Daten keine eindeutige Einschätzung des tatsächlichen Kollisionsrisikos möglich ist, 

wird zunächst die Vermeidungsmaßnahme V 17 (Abschaltzeiten) empfohlen, deren Notwendigkeit und Um-

fang durch ein anschließendes Höhenmonitoring zu validieren ist. 
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 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer Rodung von Gehölzen verbunden ist, kann kein anlagen-

bedingter Entzug von Quartieren abgeleitet werden. Damit kann eine baubedingte Tötung oder Verletzung 

von Individuen ausgeschlossen werden.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ge-

stört werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch 

Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen möglich. Da die Untersu-

chungen jedoch keine Hinweise auf lokale Individuenakkumulationen oder auf die Lage des Windfeldes in 

einem stark von der Art frequentierten Überflugkorridor ergaben, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Störwirkungen unerheblich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population bleiben.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maß-

nahmen weiterhin ein 

 

 

 

 Ja 

 

 

 

Nein 
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E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.1.3 Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 - Rote Liste Deutschland 

 2 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- typische Waldfledermaus, die tümpel- und gewässerreiche Wälder im Tiefland mit verschiedenen Waldty-

pen (z.B. Bruch- und Moorwälder bis hin zu reinen Kiefernbeständen) besiedelt 

- Jagdgebiete befinden sich an kleinen und großen Stillgewässern bzw. deren Uferbewuchs, Feuchtwiesen, 

Waldrändern, aufgelockerten Waldbereichen (Buchenaltbestände) und Kiefernwäldern (MESCHEDE & HEL-

LER 2000) 

- Patrouillenjäger, der in 5 bis 15 m Höhe kleine Fluginsekten erbeutet 

- Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus Zweiflüglern wie Stech- und Zuckmücken (BECK 1995, 

SCHMIDT 1991) 

- individuelle Jagdgebiete durchschnittlich 18 ha groß, Jagdgebiete können sowohl in unmittelbarer Umge-

bung der Quartiere als auch in bis zu 6,5 km Entfernung liegen (ARNOLD & BRAUN 2002) 

- Wochenstuben in Baumhöhlen, Stammrissen und Spalten hinter loser Borke im Wald oder am Waldrand, 

ersatzweise Nistkästen o. Spalten an Gebäuden (SCHMIDT 2000, SCHORCHT et al. 2002, ZAHN et al. 2002) 

- Wochenstubenquartiere meist über 60 (PETERSONS 1990, SCHMIDT 1991), manchmal auch über 200 Indivi-

duen (ZAHN et al. 2002) 

- Bezug der Wochenstuben ab April/Mai, Weibchen gebären in der zweiten Junihälfte meist 2 Jungtiere, auf-

lösen der Wochenstuben im August 

- umfangreicher Bedarf an Baumquartieren (Wochenstuben mit häufigen Quartierwechseln, Männchen-, 

Balz-/Paarungs- und Winterquartiere) 

- Männchen leben im Sommer getrennt von den Weibchen einzeln oder in kleinen Gruppen ebenfalls in 

Baumquartieren (HEISE 1982) 

- Paarungsquartiere entsprechen den sommerlichen Quartiertypen (BOYE & MEYER-CORDS 2004), Hauptpaa-

rungszeit von Ende August bis Mitte Oktober (auch Frühjahrspaarungen möglich) 

- zur Überwinterung werden Felsspalten und Spalten an Gebäuden aufgesucht, seltener Baumhöhlen (nicht 

in Mitteleuropa) 

- Aufenthalt im Winterquartier von Oktober/November bis März 
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- als Langstreckenwanderer werden Wanderungen von mehreren hundert Kilometern zwischen Sommer- 

und Winterquartier zurückgelegt (HEISE 1982, HOCHREIN 1999) 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Reviergröße: 

Die Jagdgebiete der Rauhautfledermaus sind durchschnittlich 18 ha groß und befinden sich generell in ei-

nem Radius von bis zu 6,5 km um das Quartier (ARNOLD & BRAUN 2002). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Fortpflanzungsstätten sind die Wochenstuben-, Balz- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate. 

Neben den Wochenstubenquartieren (Baumhöhlen, Spalten, Fledermauskästen, Spaltenquartiere an Ge-

bäuden), Balz- und Paarungsquartieren (Baumquartiere, Fledermauskästen) sind störungsarme „Schwärm-

bereiche“ von essenzieller Bedeutung, die der Quartierfindung und der innerartlichen Kommunikation der 

Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). Zu den essenziellen Teilhabitaten zählen Nahrungsflächen, sofern diese 

für die Reproduktion einer Fortpflanzungsstätte (Wochenstube) von Bedeutung sind (LANA 2010) sowie 

Hauptflugrouten, die zum Wechsel zwischen Wochenstubenquartier und Jagdgebiet genutzt werden (RUNGE 

et al. 2010). 

Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (Felsspalten und Spalten an Gebäuden, seltener Baumhöhlen und –

spalten) sowie Tages- und Zwischenquartiere (z.B. Baumhöhlen, Stammrisse, Spalten) zusammengefasst. 

Von essenzieller Bedeutung für das Winterquartier ist eine ungestörte Zone um den Haupteinflugbereich 

(RUNGE et al. 2010). Bei den Tages- und Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in ständigem Wechsel 

wiederkehrenden Quartiernutzung ein Quartierverbund aus mehreren geeigneten Baumhöhlen oder Spalten 

zu betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

In Deutschland kommt die Art grundsätzlich flächendeckend vor, jedoch aufgrund ihrer Zugaktivität saisonal 

unterschiedlich. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt in den östlichen Bundesländern, die Wochenstu-

ben befinden sich hauptsächlich in den Wäldern des Norddeutschen Tieflandes. (LAU 2004). 

Niedersachsen:  

Die bekannten Vorkommen der Rauhautfledermaus in Niedersachsen sind diffus über das gesamte Landes-

territorium zerstreut. Ein signifikantes Verbreitungszentrum ist nicht erkennbar. Im Zeitraum 1994-2009 ge-

langen Nachweise in 126 Rastern (Rasterfrenquenz 7,2%) (NLWKN 2010c).  

C) VORHABENBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von MYOTIS (2017a) nutzte die Rauhhautfledermaus in der Saison 2014 das Untersu-

chungsgebiet lediglich als Durchzugsraums. Es ließ sich eine Konzentration im Nahbereich von Gehölzstruk-

turen im südlichen Untersuchungsraum im Umfeld Jerxheim-Bahnhof erkennen. Zur Wochenstubenzeit war 
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die Art nicht präsent, so dass unter Beachtung der geringen Nachweiszahlen im UG während der herbstli-

chen Zugphase von einer untergeordneten Bedeutung des Vorhabenraums auszugehen ist. Von einer Wo-

chenstubenbildung im unmittelbaren Umfeld des UG kann nicht ausgegangen werden. Ca. 2,8 % der erziel-

ten Gesamtkontakte während der Detektorbegehungen (14 Rufe) und 2,9 % der Batcorder-Aufzeichnungen 

(9 Rufe) konnten konkret der Rauhautfledermaus zugeordnet werden. Das Gutachten von SCHMAL + RATZBOR 

(2022) weist während der Daueraufzeichnungen nur 1,5 % der Rufsequenzen der Rauhhautfledermaus zu, 

auch bei der Erfassung über Batcorder und Transekte war sie mit einem Anteil von 1,6 & bzw. 2,8 % jeweils 

sehr selten vertreten. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Ver-

meidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Die Verluste an WEA in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 

im LUGV Brandenburg; Stand November 2020) betragen 1109 Individuen, davon 173 in Niedersachsen.  

Die Art frequentiert den vom Vorhaben betroffenen Landschaftsraum während der Wanderungen und nutzt 

dabei auch isolierte Gehölzstrukturen im offenen Agrarraum. Damit können die Tiere auch in den Nahbereich 

der geplanten Anlagen gelangen. Gemäß der Einschätzung von MYOTIS (2017a) können in diesem Zusam-

menhang Schlagopfer im Betriebszeitraum der geplanten Anlagen, insbesondere im Zeitraum der Wande-

rungen, nicht ausgeschlossen werden. Da allein auf Grundlage der terrestrisch erhobenen Daten keine ein-

deutige Einschätzung des tatsächlichen Kollisionsrisikos möglich ist, wird zunächst die Vermeidungsmaß-

nahme V 17 (Abschaltzeiten) empfohlen, deren Notwendigkeit und Umfang durch ein anschließendes Hö-

henmonitoring zu validieren ist.   

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer Rodung von Gehölzen verbunden ist, kann kein anlagen-

bedingter Entzug von Quartieren abgeleitet werden. Damit kann eine baubedingte Tötung oder Verletzung 

von Individuen ausgeschlossen werden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 
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Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ge-

stört werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch 

Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen möglich. Da die Untersu-

chungen jedoch keinen Hinweise auf lokale Individuenakkumulationen oder auf die Lage des Windfeldes in 

einem stark von der Art frequentierten Überflugkorridor ergaben, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Störwirkungen unerheblich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population bleiben. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maß-

nahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.1.4 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 - Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- Gebäudefledermaus die in strukturreichen Landschaften, vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kultur-

folger vorkommt 

- als Jagdgebiete dienen bevorzugt Uferbereiche von Gewässern (entlang von überhängendem Uferbe-
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wuchs, gewässerbegleitenden Baumreihen), Waldrandbereiche, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- 

und Mischwälder 

- Jagdflug in 2 bis 6 (max. 20) m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen 

- Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus 1-12 mm großen, fliegenden Insekten (HOARE 1991), vor al-

lem Mücken 

- individuellen Jagdgebiete sind durchschnittlich 19 ha groß und können in einem Radius von 50 m bis zu 2,5 

km um die Quartiere liegen 

- Wochenstuben vorwiegend im Siedlungsbereich (enge Spaltenräume in und an Gebäuden), sehr selten in 

Waldgebieten (Fledermauskästen, Baumhöhlen) 

- Wochenstubenkolonien umfassen meist 50-100 Individuen (DIETZ et al. 2007) 

- Bezug der Wochenstuben ab April, Weibchen gebären im Zeitraum von Juni bis Anfang Juli, auflösen der 

Wochenstuben im August 

- häufiger Wochenstubenquartierwechsel (Sammelquartiere ungefähr alle 6-14 Tage), weiteste Entfernung 

zwischen verschiedenen, genutzten Quartieren beträgt bis zu 15 km (FEYERABEND & SIMON 1998) 

- Männchen verbringen den Sommer meist einzeln bevorzugt in Gebäudequartieren, selten in Fledermaus-

kästen oder Baumhöhlen 

- Paarung erfolgt von Mitte August bis Ende September in Männchenquartieren 

- Winterquartiere überwiegend oberirdisch in und an Brücken und Gebäuden, in Gewölbekellern, in Ritzen, 

Hohlsteinen, Mauer- und Felsspalten, aber auch in trockenen unterirdischen Hohlräumen, Kellern und Stol-

len (EICHHORN & SIMON 1998, SCHWEIZER & DIETZ 2000, TRESS 1994) 

- Aufenthalt im Winterquartier von Anfang Oktober/November bis Ende März/Anfang April 

- Bei Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartieren werden in Mitteleuropa Distanzen von bis zu 

etwa 50 km zurückgelegt (HAENSEL 1992, SIMON 1998, TRESS 1994) 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Reviergröße: Der Aktionsraum der Zwergfledermaus wird mit maximal 1,3 km2 angegeben. Die Jagdgebiete 

sind durchschnittlich 19 ha groß und befinden sich meist in einer Entfernung von bis zu 2,5 km um die Quar-

tiere. 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Fortpflanzungsstätten sind die Wochenstuben-, Balz- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate. 

Neben den Wochenstubenquartieren (Spaltenräume in und an Gebäuden, Fledermauskästen, Baumhöhlen), 

Balz- und Paarungsquartieren (Gebäudequartiere, Fledermauskästen, Baumhöhlen) sind störungsarme 

„Schwärmbereiche“ von essenzieller Bedeutung, die der Quartierfindung und der innerartlichen Kommunika-

tion der Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). Zu den essenziellen Teilhabitaten zählen Nahrungsflächen, sofern 

diese für die Reproduktion einer Fortpflanzungsstätte (Wochenstube) von Bedeutung sind (LANA 2010) so-

wie Hauptflugrouten, die zum Wechsel zwischen Wochenstubenquartier und Jagdgebiet genutzt werden 

(RUNGE et al. 2010). 

Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (oberirdisch an Brücken, Gebäuden, seltener unterirdische Hohl-

räume, Keller) sowie Tages- und Zwischenquartiere (Gebäudequartiere, Fledermauskästen, Baumhöhlen) 

zusammengefasst. Von essenzieller Bedeutung für das Winterquartier ist eine ungestörte Zone um den 

Haupteinflugbereich (RUNGE et al. 2010). Bei den Tages- und Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in 
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ständigem Wechsel wiederkehrenden Quartiernutzung ein Quartierverbund aus mehreren geeigneten Ge-

bäudequartieren zu betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

In Deutschland ist sie in allen Bundesländern gut nachgewiesen (oft mit Wochenstuben) und zählt oftmals zu 

den häufigsten Arten einer Region (LAU 2004). 

Niedersachsen:  

Die Zwergfledermaus ist in Niedersachsen die häufigste und am weitesten verbreitete Fledermausart. Aktuell 

sind ca. 200 Wochenstuben bekannt. Die Anzahl der Winterrefugien wird auf eine ähnliche Größenordnung 

wie die der Wochenstubenquartiere geschätzt. Im Zeitraum 1994-2009 liegen Fundpunkte aus insgesamt 

435 Rastern vor (Rasterfrequenz ca. 25%). Eine weitgehend geschlossene Verteilung zeigt sich vor allem in 

den südlichen Landesteilen sowie im Südraum von Hamburg. In den verbleibenden Landesteilen ist die 

Nachweislage lückiger (NLWKN 2010d). 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von MYOTIS (2017a) trat die Zwergfledermaus in der Saison 2014 als dominierende Art 

jahreszeitlich durchgängig und flächendeckend, d.h. in allen untersuchten Transekten, in Erscheinung. Ca. 

56,5 % der erzielten Gesamtkontakte während der Detektorbegehungen (282 Rufe) und 44,1 % der Batcor-

der-Aufzeichnungen (135 Rufe) konnten konkret der Zwergfledermaus zugeordnet werden. Erhöhte Aktivitä-

ten konnten jedoch nicht ermittelt werden. Eine Reproduktion, d.h. Wochenstubenbildung, im weiteren räum-

lichen Umfeld ist anzunehmen. Aufgrund der Strukturarmut gehört das Untersuchungsgebiet augenscheinlich 

nicht zu den Hauptjagdgebieten dieser Wochenstubengesellschaften. Daher muss insgesamt von einer un-

tergeordneten Bedeutung des Untersuchungsgebiets für die Art ausgegangen werden. 

Das Gutachten von SCHMAL + RATZBOR (2022) nennt bei der Erfassung über Batcorder mit 22,9 % und bei 

den Daueraufzeichnungen mit 39,0 % die Zwergfledermaus ebenfalls als am häufigsten detektierte Art. Am 

Dauererfassungsstandort D02 gab es am 16.06.2020 87,7 Kontakte pro Stunde, und am Standort D03 kam 

es in 35 Nächten zwischen Ende Mai und Mitte Juni sowie zwischen Mitte Juli und Mitte August zu einer 

überdurchschnittlichen Aktivität. Die Zwergfledermaus zeigt im UG geringe bis mittlere Aktivitäten. Zweitwei-

se kann diese Bedeutung an einzelnen Standorten zunehmen, sodass das Gebiet kurzzeitig eine höhere Be-

deutung besitzt. 

 

 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Ver-

meidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 
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Die Verluste an WEA in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 

im LUGV Brandenburg; Stand November 2020) belaufen sich auf bisher 754 Individuen, davon 102 in Nie-

dersachsen.  

Das Untersuchungsgebiet beinhaltet Nahrungshabitate der Zwergfledermaus. Die Jagdflüge konzentrieren 

sich jedoch im Wesentlichen auf die etwas strukturreicheren Abschnitte in den südwestlichen Bereichen des 

Untersuchungsgebietes im Bereich Jerxheim-Bahnhof sowie den Ortsrandbereichen von Jerxheim und 

Söllingen. Auch entlang der linearen Gehölzstrukturen, im Bereich der inselartigen Feldgehölze sowie im of-

fenen Agrarraum konnten Aktivitäten der Art ermittelt werden. Gemäß der Einschätzung von MYOTIS (2017a) 

können aufgrund der Nähe der geplanten Anlagen zu den betreffenden Gehölzstrukturen daher Kollisionen 

im Betriebszeitraum der Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Da allein auf Grundlage der terrestrisch er-

hobenen Daten keine eindeutige Einschätzung des tatsächlichen Kollisionsrisikos möglich ist, wird zunächst 

die Vermeidungsmaßnahme V 17 (Abschaltzeiten) empfohlen, deren Notwendigkeit und Umfang durch ein 

anschließendes Höhenmonitoring zu validieren ist.   

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer Rodung von Gehölzen verbunden ist, kann kein anlagen-

bedingter Entzug von Quartieren abgeleitet werden. Damit kann eine baubedingte Tötung oder Verletzung 

von Individuen ausgeschlossen werden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ge-
stört werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch 

Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen möglich. Da die Untersu-

chungen jedoch keine Hinweise auf lokale Individuenakkumulationen oder auf die Lage des Windfeldes in ei-
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nem stark von der Art frequentierten Überflugkorridor ergaben, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Störwirkungen unerheblich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population bleiben. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maß-

nahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen 

und die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.1.5 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 - Rote Liste Deutschland 

 - Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- typische Waldfledermaus, besiedelt vor allem naturnahe Auwälder, gewässernahe Laubwälder sowie baum- 

und strauchreiche Parklandschaften mit alten Baumbeständen und Wasserflächen 

- Jagdgebiete befinden sich bevorzugt an Gewässern und deren Randbereichen, aber auch in gewässernahe 

Wälder, Waldränder, Hecken und Baumreihen (DIETZ et al. 2007, HÄUSSLER & BRAUN 2003) 

- jagt im freien Luftraum in der Regel in einigen Metern Entfernung zur Vegetation in einer durchschnittlichen 

Flughöhe von 3-6 m 

- Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus kleineren, fliegenden Insekten sowie wasserlebenden Insekten 

- individuelle Jagdgebiete durchschnittlich 18 ha groß, Entfernung zu Quartieren i.d.R. 3 km 

- Wochenstuben überwiegend an Gebäuden aber auch in Fledermauskästen, Baumhöhlen oder aufgerissenen 

Stämmen (HEISE 2009, HÄUSSLER & BRAUN 2003) 

- Wochenstubenquartiere meist mit 15-20 Weibchen (DIETZ et al. 2007) aber auch bis 1.000 Individuen (VOLL-

MER 2009) 

- Bezug der Wochenstuben ab Ende April bis Mitte Mai, Weibchen gebären ab Mitte Juni 1 Jungtier, Auflösen 
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der Wochenstuben im August 

- Männchen verbringen den Sommer einzeln, beziehen ab Juni ihre Balz- und Paarungsquartiere (exponierte 

Baumhöhlen, Fledermauskästen, Gebäude) (DIETZ et al. 2007), Paarung im August, auch Frühjahrspaarun-

gen bekannt (HORN 2006) 

- zur Überwinterung werden Spaltenquartiere hinter Hausfassaden oder in Gebäuden aufgesucht, häufig auch 

in Fledermauskästen (HEISE 2009) 

- Aufenthalt im Winterquartier ab Oktober bis März/April 

- ein Teil der Tiere überwintert in Wochenstuben- und Paarungsgebieten (CORDES & POCHA 2009), aber auch 

Wanderungen in Überwinterungsgebiete mit Strecken von bis zu 1.279 km (ARNOLD & BRAUN 2002) 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum beträgt maximal 1,3 km2, die beflogenen Teiljagdgebiete sind jedoch kleiner (DAVIDSON-

WATTS & JONES 2006).  

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Fortpflanzungsstätten sind die Wochenstuben-, Balz- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate. 

Neben den Wochenstubenquartieren (Gebäude, Fledermauskästen, Baumhöhlen), Balz- und Paarungsquartie-

ren (Baumhöhlen, Fledermauskästen, Gebäude) sind störungsarme „Schwärmbereiche“ von essenzieller Be-

deutung, die der Quartierfindung und der innerartlichen Kommunikation der Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). 

Zu den essenziellen Teilhabitaten zählen Nahrungsflächen, sofern diese für die Reproduktion einer Fortpflan-

zungsstätte (Wochenstube) von Bedeutung sind (LANA 2010) sowie Hauptflugrouten, die zum Wechsel zwi-

schen Wochenstubenquartier und Jagdgebiet genutzt werden (RUNGE et al. 2010). 

Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (Spaltenquartiere hinter Hausfassaden, Gebäuden, Fledermauskäs-

ten) sowie Tages- und Zwischenquartiere (z.B. Baumhöhlen, Fledermauskästen, Gebäude) zusammengefasst. 

Von essenzieller Bedeutung für das Winterquartier ist eine ungestörte Zone um den Haupteinflugbereich 

(RUNGE et al. 2010). Bei den Tages- und Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in ständigem Wechsel wie-

derkehrenden Quartiernutzung ein Quartierverbund aus mehreren geeigneten Baumhöhlen oder Spalten zu 

betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

    Die Mückenfledermaus ist flächendeckend vorhanden, jedoch im Norden häufiger als im Süden. 

Niedersachsen:  

Die Datenlage zur Verbreitung der Art in Niedersachsen ist noch defizitär. Artnachweise sind gegenwärtig für 

die Harzregion, die Lüneburger Heide, das Umfeld von Springe, das Stadtgebiet von Hannover, die Ostheide, 

die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, den Südraum von Hamburg, das Wendland sowie das 

nordwestliche Vorland der Dammer Berge dokumentiert. Insgesamt liegen bislang (Stand 2010) 22 Meldungen 

aus 20 Rastern (Rasterfrequenz 1,1%) vor (NLWKN 2010e) vor. 
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C) VORHABENBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von MYOTIS (2017a) konnte die Mückenfledermaus nur zweimal Ende August und Anfang 

September im Bereich des Transekt 7 im südöstlichen Untersuchungsbereich erfasst werden. Im Rahmen der 

Batcorder-Erfassungen gelang kein Nachweis. Das Gutachten von SCHMAL + RATZBOR (2022) nennt die Mü-

ckenfledermaus bei der Erfassung über Batcorder mit einem Anteil von 2,3 % als eine selten detektierte Art, 

bei den Transektbegehungen erfolgten hier keine Nachweise. Aufgrund der geringen Nachweisdichte ist Ein-

schätzung des Status erschwert. Es wird von einem Durchzugsraum für die Art ausgegangen. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Die Verluste an WEA in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im 

LUGV Brandenburg; Stand November 2020) belaufen sich auf bisher 147 Individuen, davon 4 in Niedersach-

sen. Aufgrund der seltenen Präsenz der Art im UG ist kein erhöhtes bzw. erhebliches Gefährdungspotenzial 

erkennbar.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer Rodung von Gehölzen verbunden ist, kann kein anlagenbe-

dingter Entzug von Quartieren abgeleitet werden. Damit kann eine baubedingte Tötung oder Verletzung von 

Individuen ausgeschlossen werden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räum-

lichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-
 Ja 
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zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 
 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört 
werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sowie potenzielle Quartiere sind bau- und betriebs-

bedingte Störungen durch Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen 

möglich. Da die Untersuchungen jedoch keine Hinweise auf lokale Individuenakkumulationen oder auf die La-

ge des Windfeldes in einem stark von der Art frequentierten Überflugkorridor ergaben, kann davon ausgegan-

gen werden, dass die Störwirkungen unerheblich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen 

Population bleiben. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnah-

men weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.1.6 Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 D Rote Liste Deutschland 

 1 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- Waldfledermaus, die in wald- und strukturreichen Parklandschaften vorkommt 

- als Jagdgebiete dienen bevorzugt Wälder (an Lichtungen, Kahlschlägen, Waldrändern und Wegen) und Of-

fenlandlebensräume (Grünländer, Hecken, Gewässer) sowie beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich 
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- bewohnt in den Sommerlebensräumen sowohl Laub- und Misch- als auch Nadelwälder, in denen sie häufi-

ge Quartierwechsel vollzieht (GÖRNER 2009; BRAUN & HÄUSSLER 2003: 627) 

- bevorzugt Gebiete, die eine sehr hohe Insektendichte aufweisen (NLWKN 2010f) 

- Jagdflughöhen in Wäldern ober- und unterhalb der Baumkronen, Jagdflug beginnt spät nach Sonnenunter-

gang 

- Wochenstuben vor allem Baumhöhlen, Baumspalten sowie Nistkästen, seltener auch Jagdkanzeln oder 

Gebäudespalten 

- Weibchen gebären ihre Jungen Anfang/Mitte Juni, Auflösen der Wochenstuben ab Ende August/Anfang 

September 

- Wochenstubenkolonien umfassen meist 10 bis 70 (max. 100) Individuen. Dabei bilden sich innerhalb eines 

Quartierverbundes oftmals kleinere Teilgruppen, zwischen denen die Tiere häufig wechseln. Insofern sind 

sie auf ein großes Quartierangebot angewiesen 

- Die Art ist vergleichsweise ortstreu und sucht traditionell genutzte Sommerquartiere auf 

- Winterquartiere überwiegend einzeln oder in Kleingruppen mit bis zu 30 Tieren in Baumhöhlen sowie in 

Spalten und Hohlräumen an und in Gebäuden, seltener auch in Fledermauskästen. 

- Aufenthalt im Winterquartier von Oktober bis Anfang April 

- Bei Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartieren werden große Entfernungen von bis zu 1.500 

km zurückgelegt, die Art gilt als Fernstreckenwanderer 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Reviergröße: Die individuellen Aktionsräume sind 2 bis 18 km² groß, wobei die einzelnen Jagdgebiete 1 bis 9 

(max. 17) km weit vom Quartier entfernt sein können.  

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Fortpflanzungsstätten sind die Wochenstuben- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate. Neben 

den Wochenstubenquartieren (Baumhöhlen, Baumspalten sowie Nistkästen, seltener auch Jagdkanzeln oder 

Gebäudespalten), sind störungsarme „Schwärmbereiche“ von essenzieller Bedeutung, die der Quartierfin-

dung und der innerartlichen Kommunikation der Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). Zu den essenziellen Teil-

habitaten zählen Nahrungsflächen, sofern diese für die Reproduktion einer Fortpflanzungsstätte (Wochen-

stube) von Bedeutung sind (LANA 2010) sowie Hauptflugrouten, die zum Wechsel zwischen Wochenstuben-

quartier und Jagdgebiet genutzt werden (RUNGE et al. 2010). 

Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (Baumquartiere) sowie Tages- und Zwischenquartiere zusammen-

gefasst, die fast ausschließlich in gehölzreichen Strukturen liegen. Von essenzieller Bedeutung für das Win-

terquartier ist eine ungestörte Zone um den Haupteinflugbereich (RUNGE et al. 2010). Bei den Tages- und 

Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in ständigem Wechsel wiederkehrenden Quartiernutzung ein Quar-

tierverbund aus mehreren geeigneten Baumhöhlen oder Spalten zu betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland ist davon auszugehen, dass die Art häufiger vorkommt, 

als dies bislang bekannt ist (BOYE et al. 1999). Artnachweise liegen für die Sommer- bzw. Zugperioden aus 

allen Bundesländern vor (BERG & WACHLIN O.J.). Bis auf den äußersten Südwesten sind aus Deutschland 
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keine regelmäßigen Winternachweise bekannt. 

Niedersachsen:  

Der Kleinabendsegler ist in Niedersachsen bis auf den äußersten Westen und Nordwesten verbreitet, aber 

nicht so häufig wie der Große Abendsegler. Es bestehen beträchtliche Erfassungslücken, so dass der aktuel-

le Gefährdungsgrad eher ‚D‘ (Daten unzureichend) denn 1 (vom Aussterben bedroht) eingestuft wird 

(NLWKN 2010f). 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von SCHMAL & RATZBOR (2022) ist der Kleinabendsegler bei der Erfassung über Batcor-

der und Transekte jeweils sehr selten vertreten. Je nach Standort wurden bei beiden Erfassungsmethoden 7 

bis 12 Rufsequenzen in den 14 Untersuchungsnächten erfasst. Während der Daueraufzeichnungen wurden 

insgesamt 163 Rufsequenzen (0,6%) des Kleinabendseglers aufgenommen. Auch dabei war er eine sehr 

seltene Art. Aufgrund der geringen Nachweisdichte wird von einem Durchzugsraum für die Art ausgegangen. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Ver-

meidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Die Verluste an WEA in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 

im LUGV Brandenburg; Stand Mai 2021) belaufen sich auf bisher 195 Individuen, davon 22 in Niedersach-

sen.  

Da die Art das kollisionsgefährdet gilt, können Kollisionen im Betriebszeitraum der Anlagen nicht ausge-

schlossen werden. Da allein auf Grundlage der terrestrisch erhobenen Daten keine eindeutige Einschätzung 

des tatsächlichen Kollisionsrisikos möglich ist, wird zunächst die Vermeidungsmaßnahme V 17 (Abschaltzei-

ten) empfohlen, deren Notwendigkeit und Umfang durch ein anschließendes Höhenmonitoring zu validieren 

ist. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

 

 

 Ja 

 
 
 

Nein 
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Da die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer Rodung von Gehölzen verbunden ist, kann kein anlagen-

bedingter Entzug von Quartieren abgeleitet werden. Damit kann eine baubedingte Tötung oder Verletzung 

von Individuen ausgeschlossen werden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ge-
stört werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch 

Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen möglich. Da die Untersu-

chungen jedoch keine Hinweise auf lokale Individuenakkumulationen oder auf die Lage des Windfeldes in ei-

nem stark von der Art frequentierten Überflugkorridor ergaben, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Störwirkungen unerheblich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population bleiben. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maß-

nahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen 

und die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.1.7 Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang IV der FFH-RL 

 Art nach Anhang II der FFH-RL 

 D Rote Liste Deutschland 

 1 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- Feld- bzw. Gebäudefledermaus, die vorwiegend Spalten in und an Gebäuden nutzt, ursprünglich wurden 

felsreiche Waldgebiete besiedelt 

- als Jagdgebiete dienen bevorzugt strukturreiche Landschaften mit Grünlandflächen und einem hohen Wald- 

und Gewässeranteil im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich 

- Jagdflughöhen liegen zwischen 10 und 40 Metern 

- Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus wasserlebenden Insekten 

- Wochenstuben vorwiegend im Siedlungsbereich (Spaltenverstecke an und in niedrigeren Gebäuden) 

- Wochenstuben umfassen 20 – 60 Weibchen, es wurden auch größere Wochenstuben von bis zu 300 Tie-

ren nachgewiesen (SAFI 2006) 

- Bezug der Wochenstuben Ende April/Anfang Mai bis Ende Juli/Anfang August 

- Männchen halten sich teilweise auch im Sommer in den Überwinterungs- und Durchzugsgebieten auf, wo 

sie oftmals sehr hohe Gebäude (z.B. Hochhäuser in Innenstädten) als Balz- und Winterquartiere nutzen 

- Balzflüge werden von Oktober bis Dezember ausgeführt 

- Aufenthalt im Winterquartier (Gebäudequartiere, aber auch Felsspalten, Steinbrüche sowie unterirdische 

Verstecke) von November/Dezember bis Ende März/Anfang April 

- Das Wanderverhalten ist nicht geklärt, es wurden aber lange Wanderungen in klimatisch günstigere Regio-

nen, vornehmlich mit Zugrichtung von Nordost nach Südwest dokumentiert (bis zu ca. 1.800 km). 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Reviergröße: Der Aktionsraum der Zweifarbfledermaus wird mit maximal 1,3 km2 angegeben. Die Jagdgebie-

te befinden sich meist in einer Entfernung von bis zu 2,5 km um die Quartiere. 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“             „Enge Abgrenzung“  

Fortpflanzungsstätten sind die Wochenstuben-, Balz- und Paarungsquartiere sowie essenzielle Teilhabitate. 

Neben den Wochenstubenquartieren (Spaltenverstecke an und in niedrigeren Gebäuden), Balz- und Paa-

rungsquartieren (Hochhäuser in Innenstädten) sind störungsarme „Schwärmbereiche“ von essenzieller Be-

deutung, die der Quartierfindung und der innerartlichen Kommunikation der Tiere dienen (RUNGE et al. 2010). 

Zu den essenziellen Teilhabitaten zählen Nahrungsflächen, sofern diese für die Reproduktion einer Fort-

pflanzungsstätte (Wochenstube) von Bedeutung sind (LANA 2010) sowie Hauptflugrouten, die zum Wechsel 

zwischen Wochenstubenquartier und Jagdgebiet genutzt werden (RUNGE et al. 2010). 
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Ruhestätte: 

Als Ruhestätten werden Winterquartiere (Gebäudequartiere, aber auch Felsspalten, Steinbrüche sowie un-

terirdische Verstecke) sowie Tages- und Zwischenquartiere (Spalten von Gebäuden) zusammengefasst. Von 

essenzieller Bedeutung für das Winterquartier ist eine ungestörte Zone um den Haupteinflugbereich (RUNGE 

et al. 2010). Bei den Tages- und Zwischenquartieren ist in Anbetracht der in ständigem Wechsel wiederkeh-

renden Quartiernutzung ein Quartierverbund aus mehreren geeigneten Gebäudequartieren zu betrachten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

In Ost- und Süddeutschland tritt die Art regelmäßig auf und erreicht ihre westliche Verbreitungsgrenze in Mit-

teleuropa (BfN 2013). 

Niedersachsen:  

Funde liegen aus ganz Niedersachsen, wenn auch sehr vereinzelt vor. Sie finden sich verbreitet im Harz, 

zerstreut im sonstigen Bergland und im östlichen Tiefland. Die westlichsten Nachweisorte befinden sich am 

Jadebusen. Die Reproduktion ist nicht eindeutig belegt (NLWKN (2010g) 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Laut dem Gutachten von SCHMAL & RATZBOR (2022) war die Zweifarbfledermaus an Standort D02 die dritt-

häufigste Art. Der Standort D02 liegt nordöstlich der geplanten WEA-Standorte am westlichen Rand des Be-

stands-Windparks an einem Gehölzriegel. Die Batcorderaufzeichnungen erbrachten insgesamt 38 Rufse-

quenzen (0,9%), jeweils 10 bis 15 pro Standort. Während der Detektorbegehungen konnten 4 % der Rufe der 

Zweifarbfledermaus zugeordnet werden. Insgesamt ist die Art im UG selten, die höheren Aktivitäten be-

schränken sich auf einzelne Nächte zwischen Ende Mai und Anfang Juni. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Ver-

meidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Die Verluste an WEA in Deutschland (Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 

im LUGV Brandenburg; Stand November 2020) belaufen sich auf bisher 150 Individuen, davon 13 in Nieder-

sachsen.  

Da die Art als kollisionsgefährdet gilt, können aufgrund der Nähe der geplanten Anlagen zu den betreffenden 

Gehölzstrukturen D02 daher Kollisionen im Betriebszeitraum der Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Da 

allein auf Grundlage der terrestrisch erhobenen Daten keine eindeutige Einschätzung des tatsächlichen Kol-

lisionsrisikos möglich ist, wird zunächst die Vermeidungsmaßnahme V 17 (Abschaltzeiten) empfohlen, deren 

Notwendigkeit und Umfang durch ein anschließendes Höhenmonitoring zu validieren ist. 
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 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-
rücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer Rodung von Gehölzen verbunden ist, kann kein anlagen-

bedingter Entzug von Quartieren abgeleitet werden. Damit kann eine baubedingte Tötung oder Verletzung 

von Individuen ausgeschlossen werden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ge-
stört werden? 

 Ja 

 Nein 

Für im Wirkraum des Vorhabens befindliche Jagdgebiete sind bau- und betriebsbedingte Störungen durch 

Lärm- und Lichtimmissionen, visuelle Effekte sowie baubedingte Erschütterungen möglich. Da die Untersu-

chungen jedoch keine Hinweise auf lokale Individuenakkumulationen oder auf die Lage des Windfeldes in ei-

nem stark von der Art frequentierten Überflugkorridor ergaben, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Störwirkungen unerheblich und ohne Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Population bleiben. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maß-

nahmen weiterhin ein 

 

 

 Ja 

 

 

 

Nein 
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E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen 

und die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

 

6.2 Europäische Vogelarten 

Die Prognose und Bewertung der Tatbestände nach §44 BNatSchG basiert bei den im Fol-

genden aufgeführten Vogelarten, sofern nicht anders angegeben, auf den Ergebnissen der 

avifaunistischen Kartierung 2020 (SCHMAL & RATZBOR 2021a). Bei den besonders windener-

giesensiblen Groß- und Greifvogelarten wurden zudem die Ergebnisse der avifaunistischen 

Kartierung 2014 (MYOTIS 2017b) herangezogen. Ebenfalls wurden die abweichenden Ergeb-

nisse der Horstkontrolle aus dem Jahr 2021 mitberücksichtigt (SCHMAL & RATZBOR 2021b). 

 

6.2.1 Baumpieper (Anthus trivialis) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 V Rote Liste Deutschland 

 V Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Baumpieper ist ein Bewohner der halboffenen Kulturlandschaft mit Feldgehölzen und Streuobstwiesen, reich 

strukturierten und sonnigen Waldrändern, Lichtungen, Aufforstungsflächen und Heiden (z.B. BAUER et al. 2012, 

HÜBNER, A. 2009, PÄTZOLD 1990). Zu den essenziellen Habitatelementen gehören hohe Singwarten, eine struk-

turreiche Krautschicht in welcher kurzrasige und/oder schüttere Vegetationsbereiche eingebettet sein sollten so-

wie ein hoher Deckungsgrad der Gehölzschicht.   

Die Brutzeit (Eiablage) erstreckt sich von Ende April bis Mitte Juli. Zweitbruten sind möglich. 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Die Reviergröße des Baumpiepers wird mit durchschnittlich ca. 1 ha angegeben. Optimalhabitate können sogar 
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eine Größe von nur 0,15 bis 0,25 ha aufweisen. (BAUER et al. 2012) 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich meist gut getarnt am Erdboden. Aufgrund seiner Lebensweise zeigt er nur 

eine geringe Reviertreue. Als Fortpflanzungsstätte wird das ganze Revier abgegrenzt.  

Ruhestätte: 

Als Ruhestätte dienen dem Baumpieper unterschiedliche Gehölze in seinem Habitat. Die Ruhestätte ist in der 

Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Baumpieper tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 250.000 – 355.000 Revieren (RYSLAVY 

et al. 2020) auf. Die Bestände der Art zeigen kurz- wie auch langfristig einen abnehmenden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Baumpiepers auf 75.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 

2021). Auch hier liegt ein abnehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im 500 m-Radius um die geplanten Anlagen konnte im Jahr 2020 1 BP der Art nachgewiesen werden. Dieses 

brütete an der Hecke südlich der geplanten WEA 2. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 6 Vogelschlagopfer registriert, davon keines in 

Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art als 

sehr gering eingeschätzt werden. 

Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für den Baumpieper nicht vor. Eine poten-

zielle Gefährdung durch Kollision ist daher nicht ersichtlich.  

Während der avifaunistischen Kartierungen 2020 wurden in unmittelbarer Nähe zur Vorhabenfläche, Brutreviere 

sowie geeignete Bruthabitate nachgewiesen. Dennoch liegt keine Betroffenheit vor, da sich, entsprechend den 

ökologischen Ansprüchen der Art, die Brutplätze nicht im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Baufeldes bzw. 

der Zuwegungen befinden. Eine Beeinträchtigung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art ist 

daher nicht zu erwarten.    
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 Vermeidungsmaßnahmen  

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden und der Baumpieper 

kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt, ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der räumlichen Nähe eines nachgewiesenen Brutreviers des Baumpiepers zu den geplanten Anlagen-

standorten, mit einer Entfernung von ca. 150 m zur geplanten WEA2 (Effektdistanz der Art nach GARNIEL & MIE-

WALD 200 m), ist potenziell eine baubedingte Beeinträchtigung der Art während der Brutzeit durch Vergrämung 

gegeben. Daher werden Vermeidungsmaßnahmen als notwendig erachtet.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein  Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

V 10: Bei der Realisierung des Vorhabens ist auf die strikte Einhaltung einer die Brutzeit der Art umfassenden 

Bauzeitenbeschränkung zu achten. Sie umfasst den Zeitraum von Ende März bis Ende Juli. Sofern die Bau-

maßnahmen außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, kann eine erhebliche Störung von Baumpiepern 

vermieden werden. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich werden, kann eine Aus-

lösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baubegleitung (Maßnahme V 11) 

vermieden werden.  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 
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E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.2 Bluthänfling (Linaria cannabina) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 3 Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Bluthänfling bevorzugt offene mit Hecken, Sträuchern, Feldgehölzen und kleineren Einzelbäumen durch-

setzte Landschaften.  Die Krautschicht ist strukturreich und durch kurzrasige Abschnitte und samentragende Ar-

ten gekennzeichnet. Typische Lebensräume sind z.B. naturnahe Parks und Gärten, heckenreiche Agrarland-

schaften, verbuschte Trockenrasen und Heideflächen sowie heckenreiche Agrarlandschaften (z.B. BAUER et al. 

2012). Die Brutzeit (Eiablage) erstreckt sich von Anfang April bis Anfang August. Zweitbruten sind möglich. 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Bluthänfling bildet meist keine festen Brutreviere. Es werden lediglich kleine Nestreviere mit einem Radius 

von ca. 15 m angelegt. Die Nesterverteilung kann je nach Nistplatzangebot regelmäßig oder auch in großen Ko-

lonien erfolgen. (BAUER et al. 2012) 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich meist in dichten Laub- und Nadelgehölzen meist von Hecken und Gebüschen. 

Aufgrund seiner Lebensweise zeigt er nur eine geringe Revier- bzw. Nistplatztreue. Als Fortpflanzungsstätte wird 

das ganze Revier abgegrenzt.  

Ruhestätte: 

Als Ruhestätte dienen dem Bluthänfling unterschiedliche Gehölze in seinem Habitat. Die Ruhestätte ist in der 

Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 
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Verbreitung  

Deutschland: 

Der Bluthänfling tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 110.000 – 205.000 Revieren (RYSLAVY 

et al. 2020) auf. Die Bestände der Art zeigen kurz- wie auch langfristig einen abnehmenden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Bluthänflings auf 25.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 

2021). Hier liegt langfristig ein abnehmender und kurzfristig ein sehr stark abnehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im 500 m-Radius um die geplanten Anlagen konnten 3 BP der Art nachgewiesen werden. Diese konzentrieren 

sich entlang der vorhandenen Feldhecken im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 2 Vogelschlagopfer registriert, davon keines in 

Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art als 

sehr gering eingeschätzt werden. 

Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für den Bluthänfling nicht vor. Eine potenzi-

elle Gefährdung durch Kollision ist daher nicht ersichtlich.  

Während der avifaunistischen Kartierungen 2020 wurden in unmittelbarer Nähe zur Vorhabenfläche Brutreviere 

sowie geeignete Bruthabitate nachgewiesen. Dennoch liegt keine Betroffenheit vor, da sich die Brutstätten der 

Art entsprechend seiner ökologischen Ansprüche nicht innerhalb des Baufeldes und der Zuwegungen befinden. 

Eine Beeinträchtigung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art ist daher nicht zu erwarten.   

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt trotz 

Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 

werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 

 

 Ja 

 

 

Nein 
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Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden und der Bluthänfling 

kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt, ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der räumlichen Nähe einiger Brutstätten des Bluthänflings von ca. 200 m zu den geplanten Anlagen-

standorten (Effektdistanz der Art nach GARNIEL & MIEWALD 200m) ist potenziell eine baubedingte Beeinträchti-

gung der Art während der Brutzeit durch Vergrämung gegeben. Daher werden Vermeidungsmaßnahmen als 

notwendig erachtet.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

V 10: Bei der Realisierung des Vorhabens ist auf die strikte Einhaltung einer die Brutzeit der Art umfassenden 

Bauzeitenbeschränkung zu achten. Sie umfasst den Zeitraum von Ende März bis Ende Juli. Sofern die Bau-

maßnahmen außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, kann eine erhebliche Störung von Bluthänflingen 

vermieden werden. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich werden, kann eine Aus-

lösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baubegleitung (Maßnahme V 11) 

vermieden werden. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.3 Feldlerche (Alauda ervensis) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 3 Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Feldlerche ist eine Art des Offenlandes welche i.A. trockene bis wechselfeuchte Standorte besiedelt (BAUER 

et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Die bevorzugten Habitate liegen auf jungen Ackerbrachen und Ackerflächen 

mit Gemüse-, Hafer-, Klee-, Leguminosen-, Hackfrucht- und Sommergetreideanbau (KÖNIG & SANTORA 2011). 

Auch Grünlandgebiete und Heiden sowie Bergbaufolgelandschaften und größere Waldlichtungen werden gern 

besiedelt. Wichtiges Habitatkriterium für die Feldlerche ist eine niedrige und lückige Krautschicht, eine Gehölz-

armut sowie eine gewisse Mindestgröße der besiedelten Flächen. Die Brutzeit (Eiablage) erstreckt sich von Mitte 

April bis in den Juli. Zweitbruten sind möglich. Die Feldlerche gilt als Indikatorart für Artenvielfalt und Land-

schaftsqualität des Agrarraumes (ACHTZIGER et al. 2003).   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Die Reviergröße der Art zur Brutzeit umfasst etwa 2,5 bis 4 ha. Die Revierdichte ist stark abhängig vom Standort 

und wird im Mittel mit ca. 2,5 bis 3,5 Revieren/10 ha angegeben (FLADE 1994). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Neststandorte der Art befinden sich stets am Boden. Das Nest wird regelmäßig nur einmal benutzt. Die 

Feldlerche ist durch eine gewisse Reviertreue gekennzeichnet. Als Fortpflanzungsstätte wir das ganze Revier 

abgegrenzt.    

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Feldlerche tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 1,2 – 1,85 Mio. Revieren (RYSLAVY et al. 

2020) auf. Die Art zeigt langfristig einen leicht, kurzfristig einen stark abnehmenden Bestandstrend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand der Feldlerche auf 120.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt langfristig wie auch kurzfristig ein stark abnehmender Bestandstrend vor. 
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C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Jahr 2020 konnten 19 BP innerhalb 500 m-Radius um die geplanten WEA nachgewiesen werden. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs werden für die Feldlerche 117 Schlagopfer, davon ein Schlagopfer für 

Niedersachsen genannt (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko als 

gering bis mittel eingeschätzt werden.  

Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für die Feldlerche nicht vor. Da brütende 

Feldlerchen während der Balzflüge nahezu senkrecht nach oben aufsteigen und dabei in den Rotorbereich gera-

ten können, ist eine potenzielle Gefährdung durch Kollision nicht auszuschließen. Die auftretenden Verluste 

müssen allerdings auch vor dem Hintergrund des sehr hohen Brutbestandes der Art betrachtet werden. Damit 

kann der Einfluss auf den Gesamtbestand als gering eingeschätzt werden. Während der Zugzeiten können kolli-

sionsbedingte Individuenverluste nahezu ausgeschlossen werden.   

Da während der avifaunistischen Kartierungen 2020 auf der Vorhabenfläche mehrere Brutreviere der Art erfasst 

wurden, ist eine baubedingte Verletzung oder Tötung nicht auszuschließen. Daher werden Vermeidungs-

maßnahmen als notwendig erachtet.   

 Vermeidungsmaßnahmen  

V 10: Bei der Realisierung des Vorhabens ist auf die strikte Einhaltung einer, die Brutzeit der Art umfassenden, 

Bauzeitenbeschränkung zu achten. Sie umfasst den Zeitraum von Anfang März bis Ende August. Sofern die 

Baumaßnahmen außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, kann eine Verletzung oder Tötung von Feld-

lerchen vermieden werden. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich werden, kann 

eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baubegleitung (Maß-

nahme V 11) vermieden werden. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da die Feldlerche ein Bodenbrüter ist, sind, bei einem Vorkommen von Brutrevieren im unmittelbaren Bereich 

der geplanten Anlagenstandorte, Beeinträchtigungen der Art im Zuge der Bauarbeiten möglich. Die potenzielle 
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Zerstörung von Brutplätzen beinhaltet dabei sowohl Gelegeverluste als auch die direkte Tötung der Juvenilen 

oder brütender Altvögel. Durch die oben bereits genannte Vermeidungsmaßnahme zur Beachtung des Tötungs-

verbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann dies wirkungsvoll verhindert werden. 

Über die Bauphase hinaus erfolgt eine Beanspruchung von Flächen durch Vollversiegelung für Fundamentbau-

ten sowie durch Teilversiegelung für Kranstellflächen und Zuwegungen. Hierdurch gehen Bruthabitate der Feld-

lerche dauerhaft verloren. Dabei handelt es sich um unvermeidbare Beeinträchtigungen. Wie die Revierkartie-

rung der Brutvögel 2020 zeigt, tritt die Feldlerche im Untersuchungsgebiet mit 114 Brutrevieren jedoch häufig 

und weit verbreitet auf, d.h. sie findet großflächig geeignete Lebensräume vor. Darüber hinaus nehmen die Flä-

chenverluste durch die Errichtung der drei geplanten WEA nur einen geringen Umfang ein. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleiben. Es wird prognostiziert, dass die Feldlerche aufgrund ih-

rer Lebensraumansprüche auf den umliegenden Agrarflächen geeignete Ausweichflächen zur Etablierung von 

Brutrevieren vorfindet. Unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahme V 10 ist eine Zerstörung von Fortpflan-

zungsstätten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der 

Brutzeit erforderlich werden, kann eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine 

ökologische Baubegleitung (Maßnahme V 11) vermieden werden. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Eine Störwirkung bezüglich der nachgewiesenen Brutreviere auf der Vorhabenfläche kann potenziell auftreten. 

Unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahme V 10 ist jedoch eine Störung während der Fortpflanzungszeit nach 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ausgeschlossen. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich 

werden, kann eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baube-

gleitung (Maßnahme V 11) vermieden werden. Der Erhalt der ökologischen Funktion der Lebensstätten im räum-

lichen Zusammenhang ist sichergestellt.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 
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E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.4 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 2 Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Kiebitz besiedelt offene gehölzarme Landschaften. Als Lebensraum bevorzugt er vor allem Feucht- und 

Nasswiesen, Niedermoore, Salzwiesen sowie wiedervernässte Hochmoore. Wichtiges Habitatelement ist neben 

einer Gehölzarmut und dem Vorliegen einer ausreichenden Bodenfeuchte bzw. kleiner Blänken zur Nahrungs-

aufnahme auch eine möglichst lückige bzw. kurzrasige Vegetation. Die Kultivierung der Landschaft und damit 

verbunden die Zerstörung seiner eigentlichen Bruthabitate haben jedoch dazu geführt, dass er gezwungen ist, 

zunehmend auf landwirtschaftlich genutzte Flächen auszuweichen.   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum des Kiebitzes wird mit 0,3 bis 0,9 ha angegeben. Pro km2 finden sich 1,3 bis 20,8 Brutpaare. 

Das Minimalareal pro Population beträgt 8 – 130 km2. (CRAMP & SIMMONS 1983, ZACH 1996) 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte wird stets am Boden angelegt. Entscheidend für die Brutplatzwahl ist dabei ein gehölzfreier Offen-

landlebensraum, gute Rundumsicht sowie die Verfügbarkeit geeigneter Nahrungshabitate in räumlicher Nähe 

(z.B. Gräben, Flutmulden, Blänken). Da sich nicht die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten (Balz, Paarung, Eiab-

lage, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) in der unmittelbaren Umgebung des Neststandortes abspie-

len, ist beim Kiebitz eine weite Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte notwendig. 

Ruhestätte: 

Entsprechend der ökologischen Ansprüche der Art muss, ähnlich wie im Falle der Fortpflanzungsstätte auch bei 

der Ruhestätte von einer weiten Abgrenzung ausgegangen werden. Der Kiebitz benötigt als Ruhehabitat weit-

räumige und gehölzfreie bis –arme Flächen. 
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Verbreitung  

Deutschland: 

Der Kiebitz tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 42.000 bis 67.000 Revierpaaren auf (RYSLA-

VY et al. 2020). Die Art zeigt einen stark abnehmenden Bestandstrend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Kiebitzes auf 20.000 Paare geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt ebenfalls ein stark abnehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Brutvogel: Während der Brutvogelkartierungen 2020 konnte der Kiebitz nicht als Brutvogel nachgewiesen wer-

den. Im Jahr 2014 (MYOTIS 2017) wurden dagegen 4 BP der Art dokumentiert. 

Rast-/Zugvogel: Im Untersuchungsgebiet konnten über den gesamten Erfassungszeitraum 2014 insgesamt 30 

Nachweise (Flug- und Rastgeschehen) dokumentiert werden.  

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs werden für den Kiebitz 19 Schlagopfer, davon drei in Niedersachsen ge-

nannt (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko als gering eingeschätzt 

werden.  

Damit sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Kiebitzes in Form von Verletzung oder Tötung durch das 

Vorhaben zu erwarten.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Der Kiebitz reagiert während und außerhalb der Brutzeit empfindlich auf WEA. REICHENBACH (2004) fand bei brü-

tenden Brachvögeln, Uferschnepfen und Kiebitzen eine Meidung nur im Nahbereich von ca. 100 m (vergleichbar 

bei STEINBORN et al. 2011a). Ein Einfluss von WEA auf den Bruterfolg war bei Kiebitz und Uferschnepfe nicht zu 
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erkennen. Wesentlich höhere Scheuchwirkungen resultieren dagegen aus vorhandenen größeren Gehölzstruk-

turen in der Umgebung und der landwirtschaftlichen Nutzung. 

Die LAG VSW (2015) empfiehlt zu regelmäßigen Brutvorkommen regionaler Bedeutung einen Abstand zu WEA 

von 500 m. Im Bereich von 1.000 m sollte bei entsprechenden Vorkommen geprüft werden, ob wichtige Nah-

rungs- und Aufenthaltsbereiche betroffen sind.  

Während der Brutvogelkartierung 2014 konnten 4 Brutreviere der Art nachgewiesen werden. Diese befinden sich 

in einer Entfernung von mindestens 600 m zu den geplanten Anlagenstandorten. Damit liegen zum einen keine 

regional bedeutsamen Brutvorkommen vor und darüber hinaus befinden sich alle Brutplätze außerhalb des emp-

fohlenen Mindestabstandes.  

Alle beobachteten Rastbestände des Kiebitzes befanden sich innerhalb des Großen Bruchs. Dennoch kann da-

von ausgegangen werden, dass auch die Vorhabenfläche ein gewisses Potenzial als Rast- und Nahrungsfläche 

für die Art aufweist. Damit kommt es zwar zu einem gewissen Verlust an nutzbarer Fläche, jedoch stehen im 

Umfeld des Vorhabengebietes in genügendem Umfang gleich- oder höherwertige Ausweichflächen zur Verfü-

gung. 

Damit ist weder beim Brut- noch beim Rastvogelgeschehen ein Verlust von Lebensstätten der Art zu erwarten.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

 Ja 

  Nein 

Die resultierende Barrierewirkung durch das geplante Vorhaben kann aufgrund der geringen Anlagenzahl und 

der bereits bestehenden Vorbelastung durch den WP Söllingen als unerheblich eingestuft werden. Erhebliche 

Störungen während der Zugzeiten können daher ausgeschlossen werden. 

Da die Vorhabenfläche sowie das unmittelbare Umfeld nicht als Bruthabitat der Arten genutzt werden, ist auch 

keine Störung zur Fortpflanzungszeit gegeben.    

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 

 

 Ja 

 

 

Nein 
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E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.5 Kranich (Grus grus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 - Rote Liste Deutschland 

 - Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als Lebensraum bevorzugt der Kranich Feuchtgebiete, wie beispielsweise Bruchwälder, Seeränder, Feuchtwie-

sen und Sumpfgebiete. Zur Nahrungssuche finden sich die Tiere auf extensiv bewirtschafteten landwirtschaftli-

chen Kulturen wie Wiesen und Feldern ein. 

Für die Rast werden weite und offene Flächen wie Äcker mit Getreidestoppeln genutzt. Als Schlafplätze werden 

vor allem Gewässer mit niedrigem Wasserstand aufgesucht, die Schutz vor Feinden bieten.   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Die Reviergröße von Junge-führenden Kranichen wird nach NOWALD (2003) mit 69,7 ha angegeben. 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich stets am Boden und wird meist gut versteckt in hoher Vegetation wie Ried 

und Röhricht sowie Feuchtgebüsch angelegt. Da sich nicht die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten (Balz, 

Paarung, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) in der unmittelbaren Umgebung des Brutreviers 

abspielen, ist beim Kranich eine weite Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte notwendig.    

Ruhestätte: 

Entsprechend der ökologischen Ansprüche der Art muss ähnlich wie im Falle der Fortpflanzungsstätte auch bei 

der Ruhestätte von einer weiten Abgrenzung ausgegangen werden. Die Ruhehabitate des Kranichs müssen stö-

rungsarm sein und befinden sich in Sumpfgebieten und Flachwasserbereichen. 

Verbreitung  



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 57 

Deutschland: 

Der Kranich tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 10.000 Revierpaaren auf (RYSLAVY et al. 

2020). Die Art zeigt einen deutlich zunehmenden Bestandstrend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Kranichs auf 1.500 Paare geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). Hier 

liegt ebenfalls ein deutlich zunehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Untersuchungsgebiet konnten über den gesamten Erfassungszeitraum 2014 insgesamt 17 Nachweise (Flug- 

und Rastgeschehen) dokumentiert werden.  

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs werden für den Kranich 24 Schlagopfer, davon drei in Niedersachsen 

genannt (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko, vor dem Hintergrund 

des in Nord- und Ostdeutschland sehr komplexen Zuggeschehens von mehreren hunderttausend Individuen, als 

sehr gering eingeschätzt werden. Folglich sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Kranichs in Form von 

Verletzung oder Tötung durch das Vorhaben zu erwarten.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Der Kranich reagiert empfindlich auf Störungen am Brutplatz. Entsprechend empfiehlt die LAG-VSW in ihren 

„Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausge-

wählter Vogelarten“ (LAG-VSW 2015) die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 m zwischen Brutplätzen 

des Kranichs und WEA. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass von einer geringeren 

Empfindlichkeit des Kranichs ausgegangen werden kann als ursprünglich angenommen. Untersuchungen von 

SCHELLER und VÖKLER (2007) haben gezeigt, dass WEA mit einer Gesamthöhe über 100 m die Brutplatzwahl 

des Kranichs nur bis zu einer Entfernung von 400 m beeinträchtigen. Darüber hinaus sind keine Beeinträchti-
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gungen nachweisbar. Bei ihren Untersuchungen konnten SCHELLER & VÖKLER (2007) sogar einen Kranichbrut-

platz in nur 80 m Entfernung zur WEA nachweisen. Bei Distanzen unter 200 m zwischen Brutplatz und WEA sind 

Brutdichte und Reproduktion jedoch niedriger als auf Vergleichsflächen ohne WEA, wobei der Unterschied nicht 

signifikant ist (SCHELLER & VÖKLER 2007). Insgesamt sind baubedingte Störungen des Kranichs wahrscheinlicher 

als Störungen durch die WEA selbst. So kann die Vergrämung brütender Alttiere durch den Baustellenbetrieb zu 

indirekten Tötungen durch Gelege- und Brutaufgabe führen.  

Da keine Brutpaare des Kranichs auf der Vorhabenfläche bzw. im näheren Umfeld nachgewiesen wurden, ist 

auch nicht mit einem Verlust von Fortpflanzungsstätten der Arten zu rechnen.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

 Ja 

  Nein 

Neben dem oben bereits genannten Meidungsverhalten gegenüber WEA in Brutplatznähe konnte in einigen Un-

tersuchungen eine gewisse Ausweichbewegung des Kranichs während des Fluges in Anlagennähe beobachtet 

werden (z.B. WEISE & VON KNORRE 2007). STEINBORN & REICHENBACH (2011b) konnten dagegen keinerlei WEA-

bedingte Ausweichreaktionen feststellen. Die resultierende Barrierewirkung durch das geplante Vorhaben kann 

aufgrund der geringen Anlagenzahl und der bereits bestehenden Vorbelastung durch den WP Söllingen als un-

erheblich eingestuft werden. Erhebliche Störungen während der Zugzeiten können daher ausgeschlossen wer-

den. Da die Vorhabenfläche sowie das unmittelbare Umfeld nicht als Bruthabitat der Arten genutzt wird ist auch 

keine Störung zur Fortpflanzungszeit gegeben.    

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.6 Kuckuck (Cuculus canoris) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 3 Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Kuckuck besiedelt in Abhängigkeit vom Vorkommen geeigneter Wirtsvogelarten vielfältige Habitate. Die Ei-

ablage erfolgt meist in offenem Gelände ohne Deckung aber mit vorhandener Sitzwarte (BAUER et al. 2012). Be-

vorzugt besiedelt werden u.a. Parks, lichte Wälder, Heide- und Feuchtgebiete, Siedlungsrandbereiche sowie 

Brach- und Ödlandflächen. Die Brutzeit (Eiablage) erstreckt sich von Ende April bis in den Juli.  

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Die Art bildet nur z.T. feste Reviere. Diese können in ihrer Ausdehnung erheblich schwanken und reichen z.B. 

beim Wiesenpieper als Wirtsvogelart bis zu 300ha. Die Eiablage kann über ein Gebiet von mehreren km2 erfol-

gen. Die Großflächendichte beträgt etwa 3-5 Rev./10km2 (BAUER et al. 2012). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Meist handelt es sich um Offennester. Vereinzelt werden allerdings auch Nischen- oder Halbhöhlenbrüter 

parasitiert. Mit Ausnahme von Balz und Paarung finden die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten (Eiablage, Brut, 

Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) in der unmittelbaren Umgebung des Brutquartiers statt. Deshalb wird 

als Fortpflanzungsstätte das Nest inklusive eines störungsarmen Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des 

störungsarmen Umfeldes orientiert sich an der nach GARNIEL & MIEWALD (2010) festgelegten Effektdistanz von 

300 m. Eine Abgrenzung von Nahrungshabitaten ist aufgrund des großen Aktionsraums und der Vielzahl 

genutzter Offenlandhabitate des Kuckucks nicht erforderlich. 

Der Kuckuck gehört zu den Arten mit ständig wechselnder Lebensstätte. Als Fortpflanzungsstätte wird das 

ganze Revier abgegrenzt.  

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Kuckuck tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 38.000 – 62.000 Revieren (RYSLAVY et al. 

2020) auf. Die Bestände der Art werden als stabil bis leicht abnehmend eingestuft. 
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Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Kuckucks auf 7.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt lang- wie kurzfristig ein abnehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Die Art konnte 2020 mit 1 Revier innerhalb des 500 m-Radius, nachgewiesen werden, eine weiteres wurde 

knapp außerhalb registriert Die Reviere konzentrieren sich auf die Bereiche mit hohem Sumpfrohrsänger-

Vorkommen. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs werden für den Kuckuck 3 Schlagopfer, davon keines für Niedersachsen 

genannt (Stand September 2020, LUGV 2020). Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA 

liegen für den Kuckuck nicht vor. Eine potenzielle Gefährdung durch Kollision ist daher nicht ersichtlich.  

Während der avifaunistischen Kartierungen 2020 hat sich der Sumpfrohrsänger als bevorzugte Wirtsvogelart 

herausgestellt. Deshalb ist vor dem Hintergrund der Gebietsausstattung davon auszugehen, dass insbesondere 

Gräben und krautige Feld- und Wegränder die Funktion von Bruthabitaten übernehmen. Da sich die Brutplätze 

somit nicht im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Baufeldes bzw. der Zuwegungen befinden, ist eine Beein-

trächtigung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art nicht zu erwarten.     

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Die Zuwegungen zu den geplanten Anlagenstandorten werden z.T. entlang von Feld- bzw. Grabenrändern ange-

legt und damit in unmittelbarer Nähe zu potenziellen Brutplätzen des Sumpfrohrsängers, als Hauptwirtsart des 

Kuckucks. Dennoch liegt keine Betroffenheit vor, da sich die Brutplätze nicht im unmittelbaren Einwirkungsbe-

reich des Baufeldes bzw. der Zuwegungen befinden. Eine Beeinträchtigung in Form von Zerstörungen der Fort-

pflanzungsstätten der Art ist daher nicht zu erwarten.    
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 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der räumlichen Nähe potenzieller Brutstätten von Wirtsvogelarten des Kuckucks zu den geplanten An-

lagenstandorten ist potenziell eine baubedingte Beeinträchtigung der Art während der Brutzeit durch Vergrä-

mung gegeben. Daher werden Vermeidungsmaßnahmen als notwendig erachtet.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

V 10: Bei der Realisierung des Vorhabens ist auf die strikte Einhaltung einer die Brutzeit der Art umfassenden 

Bauzeitenbeschränkung zu achten. Sie umfasst den Zeitraum von Ende März bis Ende Juli. Sofern die Bau-

maßnahmen außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, kann eine erhebliche Störung des Kuckucks ver-

mieden werden. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich werden, kann eine Auslö-

sung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baubegleitung (Maßnahme V 11) 

vermieden werden. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.7 Mäusebussard (Buteo buteo) & Turmfalke (Falco tinnunculus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 

          - 

          - 

Rote Liste Deutschland 

   Mäusebussard 

   Turmfalke 

 

          - 

             V 

Rote Liste Niedersachsen  

   Mäusebussard 

   Turmfalke 

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Mäusebussard besiedelt eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume. Seine Horste errichtet er sowohl im 

Wald und am Waldrand wie auch in der mit Feldgehölzen, Baumgruppen, Baumreihen und –alleen durchsetzten 

Kulturlandschaft. Die Brutzeit (Eiablage) erstreckt sich von Ende März bis Anfang Juli. Zweitbruten sind möglich. 

Der Turmfalke ist ein häufiger Brutvogel der offenen Kulturlandschaft. Er benötigt freie Flächen mit niedriger 

Vegetation als Jagdhabitat. Bei der Brutplatzwahl ist die Art auf vorhandene Horste z.B. von Krähen, Kolkraben 

oder anderer Greifvögel angewiesen. Bruten finden dabei sowohl auf Bäumen als auch z.B. auf Hochspan-

nungsmasten, hohen Gebäuden oder Felswänden statt. Dabei nutzt er je nach Brutplatzangebot sogar stark 

durch den Menschen geprägte Landschaften wie die Zentren von größeren Städten. Die Brutzeit erstreckt sich 

von Ende März bis Ende Juli. 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Mäusebussard: Der Mäusebussard hat einen Aktionsraum von durchschnittlich ca. 5 km2. In optimalen Lebens-

räumen kann ein Brutpaar aber auch ein Jagdrevier von nur ca. 1,5 km2 aufweisen. 

Turmfalke: Die Brutdichte der Art kann sehr stark schwanken und liegt in Abhängigkeit von Witterung und Mäu-

seangebot zwischen ca. 3 und 90 BP/100km2. (BAUER et al. 2012). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten (Balz, Paarung, Eiablage, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) 

finden in der unmittelbaren Umgebung des Brutquartiers statt. Deshalb wird als Fortpflanzungsstätte der 

Bruthorst inklusive eines störungsarmen Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des störungsarmen Umfeldes 

orientiert sich an der nach GARNIEL & MIEWALD (2010) festgelegten Fluchtdistanz. Sie beträgt für den 

Mäusebussard 200 m und für den Turmfalken 100m. Eine Abgrenzung von Nahrungshabitaten ist aufgrund des 

großen Aktionsraums und der Vielzahl genutzter Offenlandhabitate nicht erforderlich. 
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Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Mäusebussard: Der Mäusebussard tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 68.000 – 115.000 

Revieren (RYSLAVY et al. 2020) auf. Die Bestände der Art werden langfristig als zunehmend, kurzfristig jedoch als 

leicht abnehmend eingestuft. 

Turmfalke: Der Turmfalke tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 44.000 – 73.000 Revieren 

(RYSLAVY et al. 2020) auf. Die Bestände der Art werden als stabil eingestuft. 

Niedersachsen: 

Mäusebussard: In Niedersachsen wird der Bestand des Mäusebussards auf 14.000 Reviere geschätzt (KRÜGER 

& SANDKÜHLER 2021). Hier liegt langfristig ein zunehmender, kurzfristig jedoch ein abnehmender Bestandstrend 

vor. 

Turmfalke: In Niedersachsen wird der Bestand des Turmfalken auf 9.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SAND-

KÜHLER 2021). Hier liegt langfristig ein leicht abnehmender, kurzfristig jedoch ein stabiler Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Mäusebussard: Die Art konnte 2020 mit 6 Revieren im 1.500 m-Radius um den geplanten WP Jerxheim nach-

gewiesen werden. Innerhalb dieses Untersuchungsraumes wurden drei besetzte Horste erfasst. Der zu den ge-

planten Anlagenstandorten nächstgelegene Horst befindet sich in einem Abstand von etwa 1.000 m zur WEA 2. 

Im Untersuchungsjahr 2021 waren alle drei Horste nicht mehr vom Mäusebussard besetzt. 

Turmfalke: Die Art konnte 2020 mit 2 Revieren im Untersuchungsgebiet (1.500 m -Radius) nachgewiesen wer-

den. Ein konkreter Nistplatz innerhalb dieses Radius konnte jedoch nicht ermittelt werden. Bei der Untersuchung 

2014 konnte ein Nistplatz in Jerxheim, außerhalb des 2020 untersuchten Bereiches, nachgewiesen werden. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs werden folgende Schlagopferzahlen genannt (Stand September 2020, 

LUGV 2020): Mäusebussard: 660 Schlagopfer, davon 119 für Niedersachsen, Turmfalke: 139 Schlagopfer, da-

von 26 für Niedersachsen.  

Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für die genannten Greifvogelarten nicht vor. 

Aus den genannten Schlagopferzahlen wird ersichtlich, dass der Turmfalke einem mittleren und der Mäusebus-

sard einem hohen generellen Kollisionsrisiko unterliegt. 

Bei Mäusebussard und Turmfalke muss die Schlagopferzahl vor dem Hintergrund der hohen Reproduktionsra-
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te und der Anpassungsfähigkeit der Arten betrachtet werden. Diese gewährleisten im Allgemeinen trotz des Kol-

lisionsrisikos die Aufrechterhaltung des Bestands der lokalen Population. Im Falle des WP Jerxheim konnten bei 

beiden Arten aufgrund der artspezifischen Jagdhabitate und Verhaltensweisen einzelne Frequentierungen auch 

in den geplanten Anlagenbereichen, vor allem zur Zeit der Ernte und Bodenbearbeitung beobachtet werden. Da 

es sich jedoch um Intensivackerflächen handelt, auf denen z.B. nur während eines relativ kurzen Zeitraums im 

Jahr überhaupt eine Nahrungserreichbarkeit möglich ist, zählen diese nicht zu den bevorzugten Jagdhabitaten 

der Arten. Daher kann auch nicht von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko durch Kollision ausgegangen 

werden.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Aufgrund der Entfernung der Bruthorste zur Vorhabenfläche ist keine Zerstörung von Lebensstätten der genann-

ten Greifvogelarten zu erwarten.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der Entfernung der Bruthorste zum Vorhabenort und des fehlenden Meideverhaltens gegenüber WEA 

ist keine Störung oder Vertreibungswirkung der genannten Greifvogelarten zu erwarten.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen  Ja 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 65 

weiterhin ein 
 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.8 Neuntöter (Lanius collurio) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 - Rote Liste Deutschland 

 V Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Neuntöter ist eine Art der halboffenen Kulturlandschaft. Besiedelt werden vor allem folgende Biotope bzw. 

Lebensräume: Magerrasen, junge Brachestadien mit lückiger Vegetation, mit Feldgehölzen, Hecken und Gebü-

schen durchsetzte Wiesen und Weiden, Streuobstwiesen, reich strukturierte Waldränder, Truppenübungsplätze, 

Abbauflächen, Heiden. Darüber hinaus findet sich der Neuntöter auch in Feuchtgebieten und sogar in den 

Randbereichen von Hochmooren sowie in Siedlungsrandbereichen und Industriebrachen. Essenzielle Habi-

tatelemente sind Gehölze (kleine Bäume, Gebüsche, Hecken), vor allem Dorngebüsche zur Nestanlage sowie 

kurzrasige bzw. offene oder nur lückig bewachsene Flächen als Nahrungshabitate.  

Der Neuntöter verhält sich zur Brutzeit territorial, wobei sich das gesamte Revier als Fortpflanzungsstätte ab-

grenzen lässt. Besonders ältere Männchen zeigen eine gewisse Brutortstreue. Die Art zählt zu den ausgespro-

chenen Spätbrütern. Die Brutzeit beginnt i.d.R. Anfang Mai. Hauptbrutzeit ist jedoch Ende Mai-Anfang Juni. Die 

Nester werden meist in Heckengebüschen in einer Höhe von 0,5 – 5 m angelegt (SÜDBECK et al. 2005). Als be-

vorzugt gewählte Brutgehölze haben sich vor allem Schlehe, Weißdorn, Heckenrose und Brombeere erwiesen. 

Es dienen allerdings nicht nur Dorngebüsche als Brutgehölz. Zu diesem Ergebnis kamen z.B. Untersuchungen 

von SCHRACK et al. (2007), wonach Holunder sogar zu den bevorzugt gewählten Brutgehölzen zählte.  

Die Brutsaison der Art erstreckt sich von Ende Mai bis Ende August, manchmal (bei späten Ersatzbruten) auch 

noch bis in den September hinein (BAUER et al. 2005). 

Der Neuntöter gilt als Indikatorart für Artenvielfalt und Landschaftsqualität des Agrarraumes (ACHTZIGER et al. 

2003).  
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Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum wird mit 1 – 4 (6) ha bzw. für Optimalhabitate mit 1,5 – 2 ha angegeben (BAUER et al. 2012). 

Pro Quadratkilometer brüten 0,4 – 7 Brutpaare. Das Minimalareal je Population beträgt ca. 24 – 425 km2 (WÜST 

1986). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich meist in Dornsträuchern wie Heckenrose, Schlehe oder Weißdorn. Als 

Fortpflanzungsstätte wird das ganze Revier abgegrenzt.  

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Neuntöter tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 84.000 – 150.000 Revieren (RYSLAVY et 

al. 2020) auf. Die Bestände der Art zeigen langfristig wie auch kurzfristig einen stabilen bis leicht abnehmenden 

Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Neuntöters auf 9.500 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt langfristig ein stark abnehmender, kurzfristig jedoch ein stabiler Bestand vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Jahr 2020 konnten 9 BP im 500 m-Radius, nachgewiesen werden. Diese konzentrieren sich auf die Hecken-

strukturen entlang der Feldwege mit einem Schwerpunkt im südlichen Bereich.  

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 27 Vogelschlagopfer registriert, davon keines für 

Niedersachsen (Stand Januar 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art als gering 

eingeschätzt werden. 

Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für den Neuntöter nicht vor. Eine potenziel-

le Gefährdung durch Kollision ist daher nicht ersichtlich.  

Während der avifaunistischen Kartierungen 2020 wurden in unmittelbarer Nähe zur Vorhabenfläche Brutreviere 

sowie geeignete Bruthabitate nachgewiesen. Dennoch liegt keine Betroffenheit vor, da sich, entsprechend den 
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ökologischen Ansprüchen der Art, die Brutplätze nicht im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Baufeldes bzw. 

der Zuwegungen befinden. Eine Beeinträchtigung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art ist 

daher nicht zu erwarten.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden und der Neuntöter 

kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt (z.T. Bruten direkt am Mastfuß), ist keine Zerstörung von Lebensstät-

ten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der räumlichen Nähe einiger Brutstätten des Neuntöters (minimal ca. 170 m, Effektdistanz nach GAR-

NIEL & MIEWALD 200m) zu den geplanten Anlagenstandorten ist potenziell eine baubedingte Beeinträchtigung der 

Art während der Brutzeit durch Vergrämung gegeben. Daher werden Vermeidungsmaßnahmen als notwendig 

erachtet.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

V 10: Bei der Realisierung des Vorhabens ist auf die strikte Einhaltung einer die Brutzeit der Art umfassenden 

Bauzeitenbeschränkung zu achten. Sie umfasst den Zeitraum von Ende April bis Ende August. Sofern die Bau-

maßnahmen außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, kann eine erhebliche Störung von Neuntötern 

vermieden werden. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich werden, kann eine Aus-

lösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baubegleitung (Maßnahme V 11) 
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vermieden werden. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.9 Pirol (Oriolus oriolus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 V Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Pirol bevorzugt licht Laubmischwälder, findet sich jedoch gelegentlich auch in älteren Kiefernforsten. Eben-

falls genutzt werden Feldgehölze, Streuobstwiesen mit Hochstämmen, Parkanlagen und naturnahe Gärten. Zur 

Jagd werden überwiegend die Baumkronenbereiche, vor allem von hohen Laubbäumen genutzt (BAUER et al. 

2012, WASSMANN 2004).  

Die Brutzeit erstreckt sich von Ende Mai bis Anfang August, wobei die Reviere bereits im Mai besetzt werden.   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Die Reviergröße des Pirols wird mit ca. 4 – 50 ha angegeben (FLADE 1994, BAUER et al. 2012). In Norddeutsch-

land wurde eine Reviergröße von durchschnittlich 17 ha ermittelt. 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich meist hoch in Laubbäumen. Als Fortpflanzungsstätte wird der gegenüber 

Artgenossen verteidigte Bereich um den Neststandort von bis zu 1,5 ha abgegrenzt. Der Pirol zeigt eine hohe 

Brutortstreue.  

Ruhestätte: 
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Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Pirol tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 32.000 – 57.000 Revieren (RYSLAVY et al. 2020) 

auf. Die Bestände der Art zeigen langfristig einen stabilen und kurzfristig einen zunehmenden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Pirols auf 3.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). Hier 

liegt lang- wie auch kurzfristig ein abnehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im 500 m - Umfeld um die geplanten Anlagen konnte im Jahr 2020 1 BP in einer Hecke am Jerxheim-Söllinger 

Randgraben nachgewiesen werden.  

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 5 Vogelschlagopfer registriert, davon keines in 

Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art als ge-

ring eingeschätzt werden. Empfehlungen der LAG WSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für den Pirol 

nicht vor. Eine potenzielle Gefährdung durch Kollision ist daher nicht ersichtlich. Während der avifaunistischen 

Kartierungen 2020 wurden in unmittelbarer Nähe zur Vorhabenfläche geeignete Bruthabitate nachgewiesen. 

Dennoch liegt keine Betroffenheit vor, da sich, entsprechend den ökologischen Ansprüchen der Art, die Brutplät-

ze nicht im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Baufeldes bzw. der Zuwegungen befinden. Eine Beeinträchti-

gung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art ist daher nicht zu erwarten.    

 Vermeidungsmaßnahmen  

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden und der Pirol kein 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 70 

Meideverhalten gegenüber WEA zeigt, ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Das den geplanten Anlagenstandorten nächstgelegene Revier des Pirols befindet sich in einem Abstand von ca. 

400 m. Daher wird davon ausgegangen, dass es nicht zu einer signifikant erhöhten baubedingten Beeinträchti-

gung der Art, mit der Gefahr der Vergrämung während der Brutzeit kommt. Vermeidungsmaßnahmen werden 

nicht als notwendig erachtet.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.10 Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 - Rote Liste Deutschland 

 V Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Rohrweihe bevorzugt offene Feuchtgebiete mit Süß- und Brachwasser und dichter Vegetation. Die Nester 

werden gut versteckt in dichten Schilf- und Röhrichtbeständen sowie z.T. in Getreide- und Rapsfeldern angelegt. 

Jagdhabitate bilden offene Landschaftsbereiche wie z.B. Röhrichte mit angrenzenden Wasserflächen, Verlan-

dungsbereiche und landwirtschaftliche Nutzflächen (BAUER et al. 2012). Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte April 

bis Ende Juli.   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum der Rohrweihe beträgt 15 – 30 km2. Im Röhricht beträgt der Raumbedarf zur Brutzeit meist 

mind. 0,5 ha. (FLADE 1994, BAUER et al. 2012, WÜST 1981, KOSZINSKI 1992, BRÜLL 1980). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Als Niststätte wird stets ein Bodennest i.d.R. in hoher Vegetation (meist Röhricht, gelegentlich Getreide oder 

Raps) angelegt. Die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten (Balz, Paarung, Eiablage, Brut, Fütterung, 

Flugversuche der Jungvögel) finden in der unmittelbaren Umgebung des Brutplatzes statt. Deshalb wird als 

Fortpflanzungsstätte der Bruthorst inklusive eines störungsarmen Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des 

störungsarmen Umfeldes orientiert sich an der nach GARNIEL & MIEWALD (2010) festgelegten Fluchtdistanz von 

300m. Eine Abgrenzung von Nahrungshabitaten ist aufgrund des großen Aktionsraums und der Vielzahl 

genutzter Offenlandhabitate der Rohrweihe nicht erforderlich.   

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte entspricht zur Fortpflanzungszeit der Fortpflanzungsstätte. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Rohrweihe tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 6.500 – 9.000 Revieren (RYSLAVY et al. 

2020) auf. Die Bestände der Art sind stabil. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand der Rohrweihe auf 1.200 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt langfristig ein leicht abnehmender, kurzfristig jedoch ein stark zunehmender Bestandstrend vor. 
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C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Umfeld um die geplanten Anlagen konnten keine BP der Art nachgewiesen werden. Die Fläche wurde jedoch 

teilweise als Nahrungshabitat genutzt. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 41 Vogelschlagopfer registriert, davon 12 in Nie-

dersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art als gering 

eingeschätzt werden. 

Die Rohrweihe besitzt kein ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber WEA. Insbesondere bei der Nahrungssu-

che ist eine Meidung von WEA kaum erkennbar. Auch innerhalb von Windparks bewegen sich die Tiere ohne 

Reaktionen auf die Rotorbewegungen. Da die Jagdflüge der Rohrweihe bodennah und unterhalb des Gefahren-

bereichs der üblichen Rotoren stattfinden, ist dennoch kaum mit Kollisionen nahrungssuchender Tiere mit WEA 

zu rechnen. Im Nahbereich des Horstes jedoch halten sich Rohrweihen regelmäßig auch in größerer Höhe auf 

(Thermikkreisen, Balz, Nahrungsflüge von/zu entfernter gelegenen Nahrungsgebieten, Beuteübergabe und 

Feindabwehr). Hieraus ergibt sich ein gewisses Kollisionsrisiko, das jedoch, gemessen an der Häufigkeit der Art, 

vergleichsweise gering ist. Die Rohrweihe reagiert jedoch empfindlich auf Störungen während der Brutzeit. Ent-

sprechend empfiehlt die LAG-VSW (2015) die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1.000 m zwischen Brut-

plätzen der Art und WEA. Brutreviere (Neststandorte) der Rohrweihe konnten im Untersuchungsgebiet nicht do-

kumentiert werden. Die Kartierungsergebnisse von 2020 lassen darauf schließen, dass sich diese außerhalb des 

1.500 m-Untersuchungsraums und damit auch außerhalb des vorgeschriebenen Schutz- bzw. Ausschlussberei-

ches der Art befinden. Bodennahe Nahrungsflüge der Rohrweihe im UG wurden mehrfach, auch im Bereich der 

geplanten Anlagenstandorte, beobachtet. Aufgrund des Abstandes der vermutlichen Brutplätze zu den geplanten 

Anlagenstandorten und der bodennahen Jagdflüge ist keine potenzielle bau- und anlagenbedingte Gefährdung 

durch Verletzung oder Tötung ersichtlich.   

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt trotz 

Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 

werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 

 Ja 

 

 

Nein 
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Aufgrund der Lage der vermutlichen Brutplätze in einem Abstand von > 1.500 m zu den geplanten WEA-

Standorten ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund des Abstandes der vermutlichen Brutplätze zu den geplanten Anlagenstandorten sowie des fehlenden 

Meideverhaltens und der bodennahen Jagdflüge ist keine Störung der Art zu erwarten.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.11 Rotmilan (Milvus milvus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 - Rote Liste Deutschland 

 3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit unterschiedlichen Gehölzstrukturen (Feldge-

hölze, Baumgruppen, Baumreihen, Allen, Einzelbäume) und kleineren Waldflächen. Als Nahrungsflächen dienen 

vorwiegend Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik verschiedener Feldfrüchte, Grünlandflächen und Ackerbra-

chen. Essenzielle Habitatelemente sind das Vorhandensein geeigneter Brutgehölze und das Vorhandensein und 

die Erreichbarkeit von Nahrung. Letzteres wird vorwiegend durch das Vorkommen kurzrasiger Vegetation er-

reicht (z.B. MAMMEN et al. 2014, BAUER et al. 2012). Die Art besitzt als ausgeprägter Suchjäger große Nahrungs-

reviere, wobei die Flugstrecken zur Nahrungssuche je nach Verteilung der Nahrungsflächen bis zu 12 km und 

mehr betragen können. Insbesondere zur Brutzeit konzentrieren sich die Nahrungsflüge allerdings auf einen Be-

reich von bis zu max. 2 km um den Horststandort.  

Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt mit >60% in Mitteleuropa. In Deutschland werden die höchsten Sied-

lungsdichten in Ost- und Mitteldeutschland erreicht (GEDEON et al. 2014, NLWKN 2009, WEBER et al. 2003).  

Die Brutzeit (Eiablage) erstreckt sich von Ende März bis Ende Mitte Mai (z.B. BOS 2000, MAMMEN & STUBBE 

1995).   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum beträgt nach verschiedenen neueren Untersuchungen (z.B. MAMMEN et al. 2010, NACHTIGALL et 

al. 2010, WALZ 2008) zwischen ca. 5 und bis zu über 90 km2. Pro 100 km2 brüten 0,8 bis 47 Brutpaare. Die An-

gaben zum Minimalareal je Population schwanken in der Literatur zwischen 13 bis 21.000 km2 (HÖLZINGER 1987, 

STAUDE 1978, NORGALL ET AL. 1995, NICOLAI 1995). 

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte befindet sich stets in Bäumen. Sowohl die Horstbaumart als auch die als Bruthabitat gewählte 

Gehölzstruktur sind dabei stark vom jeweiligen Angebot abhängig. Die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten 

(Balz, Paarung, Eiablage, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) finden in der unmittelbaren Umgebung 

des Brutquartiers statt. Deshalb wird als Fortpflanzungsstätte der Bruthorst inklusive eines störungsarmen 

Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des störungsarmen Umfeldes orientiert sich an der Ausweisung der 

Horstschutzzone von 300 m um den Bruthorst zur Fortpflanzungszeit des Rotmilans (§ 28 NatSchG LSA) sowie 

der nach GARNIEL & MIEWALD (2010) festgelegten Fluchtdistanz von 300 m. Eine Abgrenzung von 

Nahrungshabitaten ist aufgrund des großen Aktionsraums und der Vielzahl genutzter Offenlandhabitate des 
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Rotmilans nicht erforderlich. 

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte entspricht zur Fortpflanzungszeit der Fortpflanzungsstätte. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Rotmilan tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 14.000 – 16.000 Revieren (RYSLAVY et al. 

2020) auf. Die Bestände der Art zeigen einen abnehmenden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand der Rohrweihe auf 1.500 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt langfristig ein abnehmender, kurzfristig jedoch ein stabiler Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Während der Brutvogelkartierung 2014 (MYOTIS 2017b) konnten im erweiterten 3 km - Radius 2 BP der Art 

nachgewiesen werden. Ein Bruthorst befindet sich südlich des Ortsteils Bahnhof Jerxheim, der zweite am Süd-

rand des Großen Bruchs. 

Im Untersuchungsjahr 2020 konnten fünf Reviere bzw. 4 BP der Art nachgewiesen werden. Die Horststandorte 

befinden sich jedoch alle außerhalb des 1.500 m - Radius, in der Schöninger Aue, am Südostrand von Jerxheim 

sowie am Faulen Graben im Großen Bruch. Drei der Reviere lagen teilweise innerhalb des 1.500 m - Radius. 

Im Untersuchungsjahr 2021 existierte von den 2020 nachgewiesenen Horsten nur noch einer, außerhalb des 

UG. In der Schöninger Aue wurde ein anderer Horst vom Rotmilan genutzt, dieser liegt weiter nördlich und deut-

lich über 1.500 m von der nächsten geplanten WEA entfernt. Ein weiterer neuer Horst wurde im Südwesten des 

UG gefunden, dieser liegt knapp außerhalb des 1.500 m Radius (SCHMAL + RATZBOR 2021b). 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 600 Vogelschlagopfer registriert, davon 43 in Nie-

dersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Bei einem derzeitigen geschätzten Brutbestand in Deutsch-

land von lediglich (max.) ca. 12.000 BP muss der Rotmilan damit als in hohem Maße kollisionsgefährdet einge-

stuft werden. Die hohe Kollisionsrate ist eine Folge des weitgehend fehlenden Meidungsverhaltens der Art (z.B. 

HÖTKER et al. 2013, BERGEN et al. 2012, MUGV 2018). Der Hauptgrund liegt darin, dass sich die Tiere von WEA 

nicht vergrämen lassen, sondern Windparks mitunter sogar gezielt aufsuchen, da das Nahrungsangebot unter 

den WEA sowie entlang der Zuwegungen attraktiv für Rotmilane sein kann. 

Um das artspezifisch sehr hohe Kollisionsrisiko der Art zu reduzieren und erhebliche Beeinträchtigungen zu 

vermeiden, empfiehlt die LAG VSW (2015) die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1.500 m zwischen Brut-

plätzen des Rotmilans und WEA, bei einem Prüfbereich von 4.000 m. 
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Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit innerhalb von Windparks ist in entscheidendem Maße von der dortigen Nah-

rungsverfügbarkeit und jener im unmittelbaren Umfeld sowie dem Aktionsradius der Art abhängig (z.B. NACHTI-

GALL et al. 2010). Gleiches gilt für die Frequentierung (Durchflug) von WPs. Mehrere Modelle zur Berechnung 

der Kollisionswahrscheinlichkeit kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass das Risiko mit zunehmender 

Nähe zur Anlage exponentiell zunimmt (z.B. BOLKER et al. 2014, HÖTKER et al. 2013, SMALES et al. 2013, EICH-

HORN et al. 2012). Nach Berechnungen etwa von HÖTKER et al. (2013) ist das Mortalitätsrisiko des Rotmilans im 

Falle des Bruthorstes in unmittelbarer Anlagennähe als sehr hoch einzuschätzen. Die Kollisionswahrscheinlich-

keit wurde, in Anlehnung an das Band-Modell (BAND et al. 2007) für die Distanzklasse 50-250 m mit 88% ange-

geben. Mit zunehmender Entfernung sinkt die Wahrscheinlichkeit dann fast exponentiell ab. So wurde für die 

Distanzklasse 750-1.000 m eine Kollisionswahrscheinlichkeit von nur noch 4% berechnet. Dies steht in guter 

Übereinstimmung mit den z.B. von MAMMEN et al. 2010 ermittelten Ergebnissen, wonach sich ca. 80% der Rotmi-

lanaktivitäten innerhalb des 2.000 m-Radius abspielen.  

Im Falle des WP Jerxheim liegen die erfassten Rotmilan-Bruthorste in folgender Entfernung zu den geplanten 

Anlagenstandorten: 2014: 2.300 m (südlich Bahnhof Jerxheim) und 2.700 m (Südrand des Großen Bruchs); 

2020: 1.650 m (am Faulen Graben), 2.000 m (Südostrand von Jerxheim), ca. 3.000 m und > 3.000 m (Schönin-

ger Aue). Daraus wird ersichtlich, dass sich alle Horste außerhalb des empfohlenen Mindestabstandes befinden. 

Damit liegen alle Rotmilanhorste außerhalb des für die Art empfohlenen Mindestabstandes, womit sich die nach 

obigen Ausführungen ergebende theoretische Kollisionswahrscheinlichkeit bereits deutlich reduziert.  

Hinzu kommt, dass sich die geplanten Anlagenstandorte auf Intensivackerflächen befinden. Diese Nutzungsty-

pen zählen aufgrund ihrer Nahrungsverfügbarkeit, vor allem aber ihrer ungünstigen Nahrungserreichbarkeit nicht 

zu den vom Rotmilan präferierten Nahrungshabitaten (vgl. z.B. MAMMEN et al. 2014). 

Dies wird auch durch die Beobachtungen zur Raumnutzung des Rotmilans in 2020 bestätigt. So konnten zwar 

im gesamten Untersuchungsraum über die gesamte Untersuchungszeit zahlreiche Flugbewegungen dokumen-

tiert werden. Diese konzentrierten sich allerdings sehr deutlich auf die Bereiche „Triftgraben“, „nordwestliches 

Umfeld der Salzwiese Seckertrift“ und den Bereich „westlich des alten Bahndamms“. Hier liegen attraktive Nah-

rungshabitate u.a. in Form von Brachen, Ruderalfluren, Saumbereichen und Grünlandflächen vor. Die eigentli-

chen Vorhabenflächen wurden dagegen weder verstärkt als Nahrungsflächen noch als Überflugkorridore ge-

nutzt. 

Zusammenfassend lässt sich damit schlussfolgern, dass aufgrund des Abstandes der Brutplätze zu den geplan-

ten Anlagenstandorten, der geringen Eignung der Vorhabenflächen als Nahrungshabitat und der beobachteten 

nur gelegentlichen Nahrungsflüge im Bereich der geplanten Anlagenstandorte keine potenzielle bau- und anla-

genbedingte Gefährdung durch Verletzung oder Tötung ersichtlich ist.   

 Vermeidungsmaßnahmen  

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 
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Aufgrund der Lage der Bruthorste in einem Abstand von > 1.500 m zu den geplanten WEA-Standorten ist keine 

Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund des Abstandes der Brutplätze zu den geplanten Anlagenstandorten sowie des fehlenden Meideverhal-

tens ist keine Störung der Art zu erwarten.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.12 Schwarzmilan (Milvus migrans) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 - Rote Liste Deutschland 

 - Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Schwarzmilan gilt als stark wassergebundene Art. Die Bevorzugung von Lebensräumen in Wassernähe, 

insbesondere von baumbestandenen Seeuferabschnitten, von Auenlandschaften oder von Baumreihen entlang 

langsam fließender Flüsse, ist jedoch nur bei Vögeln, die in der nördlichen Paläarktis brüten, stark ausgeprägt. 

Die Nominalform erreicht in solchen Habitaten die größten Bestandsdichten und die prozentual höchste Vermeh-

rungsrate. Doch auch in diesen Regionen kann der Schwarzmilan wasserferne, sogar ausgesprochen trockene 

Regionen besiedeln, sofern ein ausreichendes Angebot an potenziellen Beutetieren sowie Baumgruppen als 

Niststandorte zur Verfügung stehen. (BAUER et al. 2012). 

Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte April bis Ende Juli.   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum des Schwarzmilans zur Brutzeit wird von FLADE (1994) mit bis zu 10 km2 angegeben. Nach 

Walz (2008) ergaben sich während der Jungenaufzucht homranges von 13 bis 43 km2. Größere homeranges 

wurden z.B. im Nordharzvorland mit terrestrischer Telemetrieuntersuchung ermittelt. Dabei ergaben sich Akti-

onsräume von 49 – 172 km2 (HAGGE & STUBBE 2006). Auch MEYBURG & MEYBURG (2009) erhielten mittels GPS-

Satteliten-Telemetrie in Nordbrandenburg größere homeranges. Diese lagen während der Brutzeit bei durch-

schnittlich 61 km2, während sie nach erfolgloser Brut stark auf 417 km2 ausgedehnt wurden. 

Fortpflanzungsstätte: 

 „Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte befindet sich stets in Bäumen. Sowohl die Horstbaumart als auch die als Bruthabitat gewählte 

Gehölzstruktur sind dabei stark vom jeweiligen Angebot abhängig. Die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten 

(Balz, Paarung, Eiablage, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) finden in der unmittelbaren Umgebung 

des Brutquartiers statt. Deshalb wird als Fortpflanzungsstätte der Bruthorst inklusive eines störungsarmen 

Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des störungsarmen Umfeldes orientiert sich an der nach GARNIEL & 

MIEWALD (2010) festgelegten Fluchtdistanz von 300 m. Eine Abgrenzung von Nahrungshabitaten ist aufgrund 

des großen Aktionsraums und der Vielzahl genutzter Offenlandhabitate des Schwarzmilans nicht erforderlich. 

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte entspricht zur Fortpflanzungszeit der Fortpflanzungsstätte. 
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Verbreitung  

Deutschland: 

Der Schwarzmilan tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 6.500 – 9.500 (RYSLAVY et al. 2020) 

auf. Die Bestände der Art zeigen einen zunehmenden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Schwarzmilans auf 370 Paare geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt ebenfalls ein zunehmender Bestandstrend vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Umfeld um die geplanten Anlagen konnten 2020 keine BP der Art nachgewiesen werden. Lediglich 2 Reviere 

lagen teilweise innerhalb des 1.500 m - Radius.  Die Fläche wurde teilweise als Nahrungshabitat genutzt.  

Während der avifaunistischen Kartierungen 2014 (MYOTIS 2017b) wurde ein Bruthorst der Art knapp außerhalb 

des 2.000 m-Radius um das geplante Windfeld nachgewiesen. Dieser befand sich im Bereich des Großen 

Bruchs. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 50 Vogelschlagopfer registriert, davon keines in 

Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art als 

deutlich geringer als beim Rotmilan eingeschätzt werden. Ein Meideverhalten gegenüber WEA während der 

Jagdflüge ist nicht erkennbar (z.B. LANGGEMACH & DÜRR 2017, TRAXLER et al. 2004). 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen empfehlen LAG-VSW (2015) und NLT (2014) die Einhaltung ei-

nes Mindestabstandes von 1.000 m zwischen Brutplätzen des Schwarzmilans und WEA, bei einem Prüfbereich 

von 3.000 m. Aktuell konnte kein Brutvorkommen des Schwarzmilans innerhalb des 1.500 m-

Untersuchungsraums nachgewiesen werden. 2014 wurde lediglich knapp außerhalb des 2.000 m-Radius ein 

Brutrevier ermittelt. Damit wird der empfohlene Mindestabstand deutlich eingehalten. Darüber hinaus konnten 

nur einzelne Nahrungsflüge im Bereich der Vorhabenfläche nachgewiesen werden. Daher ist von keiner erhöh-

ten Bedeutung des Plangebietes als Jagdhabitat der Art auszugehen. Folglich ist keine potenzielle bau- und an-

lagenbedingte Gefährdung durch Verletzung oder Tötung ersichtlich. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 
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2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Aufgrund der Lage der vermutlichen Brutplätze in einem Abstand von > 1.500 m aus 2020 sowie des 2014 

nachgewiesenen Brutreviers in > 2.000 m Entfernung zu den geplanten WEA-Standorten ist keine Zerstörung 

von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund des Abstandes der vermutlichen Brutplätze bzw. des 2014 nachgewiesenen Brutreviers zu den geplan-

ten Anlagenstandorten sowie des fehlenden Meideverhaltens ist keine Störung der Art zu erwarten.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.13 Star (Sturnus vulgaris) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

3 Rote Liste Deutschland 

3 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Art besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen von geschlossenen Wäldern über strukturreiche Kulturland-

schaften bis hin zu den Kernbereichen größerer Städte. Wichtige Habitatelemente sind zum einen ein ausrei-

chendes Angebot an geeigneten natürlichen oder künstlichen Bruthöhlen und zum anderen attraktive Nahrungs-

flächen in unmittelbarer Umgebung der Bruthabitate. Außerhalb der Brutzeit hält er sich bevorzugt z.B. im Be-

reich von Streuobstwiesen und Obstgärten, Weinbergen und nicht zu trockenen Grünlandflächen auf.  

Die Brutzeit erstreckt sich von Ende Februar bis Ende Juli. Mehrfachbruten sind möglich. 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Star brütet oft in Kolonien und bildet dabei nur kleine Nesterreviere. Die Großflächendichte liegt in Mitteleu-

ropa bei 6 – 43 BP / km2 (BAUER et al. 2012). 

Fortpflanzungsstätte: 

 „Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich stets in natürlichen oder künstlichen Höhlen. Der Star zeigt überwiegend eine 

Brutortstreue. Als Fortpflanzungsstätte wird das ganze Revier abgegrenzt.  

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Art tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 2,6 – 3,6 Mio. Revieren (RYSLAVY et al. 2020) auf. 

Die Bestände der Art sind langfristig stabil, zeigen kurzfristig aber einen stark abnehmenden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Stars auf 370.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & NIPKOW 2015). Hier 

zeigt er langfristig einen leichten, kurzfristig aber einen stark abnehmenden Bestandstrend. 
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C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Umfeld um die geplanten Anlagen, knapp außerhalb des 500 m - Radius konnte 2020 1 BP der Art nachge-

wiesen werden. Diese befanden sich im südwestlichen Teil des Untersuchungsgebiets. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 92 Vogelschlagopfer registriert, davon 20 in Nie-

dersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit kann das allgemeine Kollisionsrisiko der Art, vor dem 

Hintergrund des hohen Brutbestands als gering eingeschätzt werden. Empfehlungen der LAG WSW zu Abstän-

den gegenüber WEA liegen für den Star nicht vor. Eine potenzielle Gefährdung durch Kollision ist daher nicht er-

sichtlich. Während der avifaunistischen Kartierungen 2020 wurde ein Brutrevier in einem Abstand von ca. 550 m 

von den geplanten Anlagenstandorten nachgewiesen. Da sich die Brutplätze nicht im unmittelbaren Einwir-

kungsbereich des Baufeldes bzw. der Zuwegungen befinden und keine Eingriffe in den vorhandenen Gehölzbe-

stand vorgesehen sind, ist eine Beeinträchtigung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art 

auszuschließen.     

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden und der Star kein 

Meideverhalten gegenüber WEA zeigt, ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Arten zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 
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3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der Entfernung des nachgewiesenen Brutreviers des Stars zu den geplanten Anlagenstandorten ist 

nicht mit einer potenziellen baubedingten Beeinträchtigung der Art während der Brutzeit durch Vergrämung zu 

rechnen. Daher werden Vermeidungsmaßnahmen nicht als notwendig erachtet.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.14 Sumpfohreule (Asio flammeus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 1 Rote Liste Deutschland 

 1 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Sumpfohreule bevorzugt offene Landschaften mit niedriger, aber zugleich Deckung bietender Vegetation. Zu 

den typischen Lebensräumen zählen u.a. ausgedehnte, extensiv bewirtschaftete Feucht- und Nasswiesen, Seg-

genriede, Niedermoore, Verlandungszonen sowie offene Dünenlandschaften und Salzwiesen an den Küsten. 

Die Hauptbeute ist die Wühlmaus, wobei bei einem Mangel dieser Beutetierart eine Umstellung auf Kleinvögel 

und Kleinnager möglich ist (z.B. BAUER et al. 2012). Dennoch scheint eine starke Korrelation zwischen der Be-

standsdichte der Art und Mäusegradationsjahren zu bestehen (z.B. NLWKN 2011, MEBS & SCHERZINGER 2000). 

Die Sumpfohreule reagiert viel stärker als alle anderen einheimischen Eulenarten auf die Dynamik der Mäus-
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epopulationen durch großräumige Verlagerungen der Brutgebiete (z.B. KÖNIG et al. 2019, ELLMAUER 2005) 

Die Brutzeit erstreckt sich von (Ende März) Anfang April bis Ende Juni, wobei vereinzelt noch bis in den Juli hin-

ein Nach- und Zweitgelege möglich sind.   

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Raumbedarf zur Brutzeit beträgt etwa nach FLADE (1994) ca. 20 – 150 ha. Neuere Untersuchungen kommen 

zu dem Ergebnis, dass die Werte in Abhängigkeit von der Biotopausstattung und dem Nahrungsangebot zwi-

schen min. etwa 25 ha und max. ca. 242 ha schwanken können (z.B. ELLMAUER 2005). Nach MEBS & SCHERZIN-

GER (2008) können kleinflächig auch wesentlich höhere Brutdichten bis hin zu kleinen Brutkolonien auftreten. So 

wurden etwa am Neusiedler See 3 BP auf einer Fläche von nur 0,7 ha festgestellt.  

Fortpflanzungsstätte: 

 „Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte befindet sich stets am Boden. Sowohl die Horstbaumart als auch die als Bruthabitat gewählte 

Gehölzstruktur sind dabei stark vom jeweiligen Angebot abhängig. Die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten 

(Balz, Paarung, Eiablage, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) finden in der unmittelbaren Umgebung 

des Brutquartiers statt. Deshalb wird als Fortpflanzungsstätte der Bruthorst inklusive eines störungsarmen 

Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des störungsarmen Umfeldes orientiert sich an der nach GARNIEL & 

MIEWALD (2010) festgelegten Fluchtdistanz von 300 m. Eine Abgrenzung von Nahrungshabitaten ist aufgrund 

des großen Aktionsraums der Sumpfohreule nicht erforderlich. 

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte entspricht zur Fortpflanzungszeit der Fortpflanzungsstätte. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Sumpfohreule tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von lediglich 40 – 45 Revieren (RYSLAVY et 

al. 2020) auf. Die Bestände der Art zeigen langfristig einen abnehmenden Trend, kurzfristig sind sie jedoch 

stabil. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand der Sumpfohreule auf 25 Paare geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt langfristig ein stark, kurzfristig ein mäßige abnehmender Bestandstrend vor. Die ostfriesischen Inseln 

beherbergen einen bedeutenden Anteil des Brutvorkommens in Deutschland, weshalb Niedersachsen eine hohe 

Verantwortung zum Schutz der Art trägt (KÖNIG et al. 2019, NLWKN 2011). 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Umfeld um die geplanten Anlagen konnten 2020 keine BP der Art nachgewiesen werden. Auch Brutzeitbe-

obachtungen wurden nicht erbracht.  

Während der avifaunistischen Kartierungen 2014 (MYOTIS 2017b) gelang eine Brutzeitbeobachtung der Art im 
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Großen Bruch in einer Entfernung von ca. 1.700 m von den geplanten Anlagenstandorten. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit 4 Vogelschlagopfer registriert, davon eines in Nie-

dersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Damit besteht, vor dem Hintergrund der Seltenheit der Art in 

Deutschland, ein gewisses Kollisionsrisiko. BERNOTAT & DIERSCHKE (2016) stufen das Kollisionsrisiko mit WEA 

als mittel ein. 

Neben der gegebenen Kollisionsgefahr resultiert aus der Geräuschentwicklung der WEA eine weitere potenzielle 

Beeinträchtigung für die Art. So können WEA durch ihre akustischen Emissionen zu einer Entwertung von Nah-

rungshabitaten der bei der Jagd stark auf ihr Gehör angewiesenen Art führen. Zur Vermeidung erheblicher Be-

einträchtigungen empfehlen LAG-VSW (2015) und NLT (2014) daher die Einhaltung eines Mindestabstandes 

von 1.000 m zwischen Brutplätzen der Sumpfohreule und WEA. 

Bei dem Nachweis der Art aus dem Jahr 2014 (MYOTIS 2017b) handelte es sich um eine einmalige Beobachtung 

zur Brutzeit. Der Nachweispunkt befindet sich in einer Entfernung von ca. 1.700 m von der nächstgelegenen ge-

planten Anlage entfernt und damit außerhalb des empfohlenen Mindestabstandes. Zudem liegen keine konkre-

ten Hinweise auf das Vorkommen eines (Brut-)Reviers der Art vor.  

Das NSG „Salzwiese Seckertrift“ stellt aufgrund seiner Biotopausstattung zwar ein potenzielles Bruthabitat der 

Art dar, jedoch sind bisher für das Gebiet noch keine Beobachtungen dokumentiert. Die Gebietsgröße erreicht 

nicht den für die Art erforderlichen Raumbedarf. Eine Ansiedlung wäre daher nur in Ausnahmefällen (z.B. in Jah-

ren sehr hoher Wühlmauspopulationsdichten) und unter Einbeziehung angrenzender Flächen denkbar. Die ge-

planten Anlagenstandorte befinden sich zwar in unmittelbarer Nähe zum NSG, jedoch zählen Intensivackerflä-

chen nicht zu den bevorzugten Nahrungshabitaten der Art. Selbst wenn man, bei einem bisher nicht nachgewie-

senen Meidungsverhalten der Art gegenüber WEA, eine Nutzung der Vorhabenfläche als Jagdhabitat unterstel-

len würde, wäre aufgrund des arttypisch niedrigen Jagdfluges (z.B. ELLMAUER 2005) (Such- oder Rüttelflug sel-

ten mehr als 3 m über dem Boden) keine unmittelbare Kollisionsgefahr ableitbar. Das Große Bruch, in dem der 

Nachweis der Art erfolgte, ist ferner nicht als Gebiet mit einer Priorität für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen 

für die Sumpfohreule in Niedersachsen ausgewiesen (NLWKN 2011c). 

Auf der Grundlage dieser Gesamtsituation wird eingeschätzt, dass für die Art keine potenzielle bau- und anla-

genbedingte Gefährdung durch Verletzung oder Tötung besteht.    

 Vermeidungsmaßnahmen  

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 

 

 

 

 Ja 

 

 

 

Nein 
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2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Aufgrund des fehlenden Brutnachweises der Art ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund des Abstandes der Einzelbeobachtung und der Tatsache, dass die Art ebenso an anderen Stellen in-

nerhalb des Großen Bruchs als Gastvogel auftreten kann, lässt sich keine Störung der Art durch das geplante 

Vorhaben ableiten.   

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.15 Turteltaube (Streptopelia turtur) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 2 Rote Liste Deutschland 

 1 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Turteltaube als Brutvogel der Steppen und Halbsteppen besiedelt in Mitteleuropa halboffenes Kulturland mit 

warm-trockenem Klima. Dabei werden kleinstrukturierte Landschaften mit hohem Anteil an Saumstrukturen be-

vorzugt (NLWKN 2011d). Als Bruthabitate dienen aufgelockerte Wälder mit Lichtungen, Waldränder, Feldgehöl-

ze und Gebüsche. Weiterhin werden oft Streuobstwiesen, Parkanlagen und größere, naturnahe Gärten besiedelt 

(z.B. BAUER et al. 2012). Nahrungsflächen befinden sich im Bereich von Saumstrukturen, Feldern, Grünlandflä-

chen und Brachen. Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte Mai bis Ende Juli. Zweitbruten sind möglich. 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Die Art bildet keine festen Reviere aus. Der Aktionsraum ist sehr groß, wobei Nahrungsflüge von bis zu 10 km 

möglich sind (BROWNE & AEBISCHER 2003). Nach FLADE (1994) ergibt sich zur Brutzeit ein Raumbedarf von ca. 5-

10 ha angegeben.  

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Art befindet sich stets in Gehölzen. Die Art zeigt eine Brutortstreue. Als Fortpflanzungsstätte 

wird der Neststandort inklusive eines Umfeldes von ca. 1 ha abgegrenzt.  

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Turteltaube tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 12.500 – 22.000 Revieren (RYSLAVY et 

al. 2020) auf. Die Bestände der Art zeigen langfristig einen abnehmenden, kurzfristig sogar einen stark abneh-

menden Trend. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand der Turteltaube auf 400 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Auch hier liegt ein abnehmender, kurzfristig sogar ein sehr stark abnehmender Bestandstrend vor. 
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C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Untersuchungsjahr 2020 konnte 1 BP im 500 m-Radius nachgewiesen werden. Der Brutplatz befand sich am 

alten Bahndamm. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit keine Vogelschlagopfer der Art registriert (Stand 

September 2020, LUGV 2020). Empfehlungen der LAG VSW zu Abständen gegenüber WEA liegen für die Tur-

teltaube nicht vor. Eine potenzielle Gefährdung durch Kollision ist daher nicht ersichtlich. Während der avifaunis-

tischen Kartierungen 2020 wurde in unmittelbarer Nähe zur Vorhabenfläche ein Brutrevier sowie geeignete Brut-

habitate nachgewiesen. Dennoch liegt keine Betroffenheit vor, da sich, entsprechend den ökologischen Ansprü-

chen der Art, die Brutplätze nicht im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Baufeldes bzw. der Zuwegungen be-

finden. Eine Beeinträchtigung in Form von Verletzung oder Tötung von Individuen der Art ist daher nicht zu er-

warten.      

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden und die Turteltaube 

kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt, ist keine Zerstörung von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 
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3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Die Art hat nach GARNIEL & MIEWALD (2010) eine große Effektdistanz von 500 m. Aufgrund der Entfernung des 

nächstgelegenen Brutplatzes der Art von ca. 220 m zu den geplanten Anlagenstandorten ist potenziell eine bau-

bedingte Beeinträchtigung der Art während der Brutzeit durch Vergrämung gegeben. Daher werden Vermei-

dungsmaßnahmen als notwendig erachtet.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

V 10: Bei der Realisierung des Vorhabens ist auf die strikte Einhaltung einer die Brutzeit der Art umfassenden 

Bauzeitenbeschränkung zu achten. Sie umfasst den Zeitraum von Mitte März bis Ende Juli. Sofern die Baumaß-

nahmen außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, kann eine erhebliche Störung von Turteltauben ver-

mieden werden. Sollten dennoch Baumaßnahmen innerhalb der Brutzeit erforderlich werden, kann eine Auslö-

sung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auch durch eine ökologische Baubegleitung (Maßnahme V 11) 

vermieden werden. 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.2.16 Wachtelkönig (Crex crex) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 1 Rote Liste Deutschland 

 1 Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als Lebensraum benötigt der Wachtelkönig offene bis halboffene Landschaften mit meist feuchten bis nassen 

z.T. auch trockenen Böden. Bevorzugt besiedelt werden Grünlandflächen in Flussauen sowie Niedermoore und 

Marschen. Gelegentlich tritt er auch in Verlandungsbereichen von Gewässern und sogar in Ackerbaugebieten 

auf. Entscheidendes Habitatelement ist eine hochwüchsige, Deckung bietende Vegetation. (NLWKN 2011e, 

BAUER et al. 2012). Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte Mai bis Anfang August.  

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum des Wachtelkönigs wird etwa von HELMECKE (2000) mit 0,4 bis 16,1 ha, bei einem Durchschnitt 

von 6,3 ha angegeben. Nach FLADE (1994) umfasst der Raumbedarf von Rufergruppen zur Brutzeit > 200 ha.  

Fortpflanzungsstätte: 

„Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Fortpflanzungsstätte umfasst den brutzeitlichen Aufenthaltsraum bis zum Flüggewerden.  

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Der Wachtelkönig tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 1.300 – 2.000 Revieren (RYSLAVY et 

al. 2020) auf. Die Bestände der Art sind stabil. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand des Wachtelkönigs auf 124 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier zeigt sich langfristig ein abnehmender, kurzfristig jedoch ein stabiler Bestand. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 
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Im Umfeld um die geplanten Anlagen konnte die Art 2020 nicht nachgewiesen werden. Ein Rufernachweis er-

folgte aber im Jahr 2014 (MYOTIS 2017b) im Großen Bruch. 

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind deutschlandweit keine Vogelschlagopfer der Art registriert (Stand 

September 2020, LUGV 2020). Damit lässt sich für die Art keine Kollisionsgefahr ableiten. 

Die Art reagiert in der unmittelbaren Umgebung ihres Brutreviers jedoch empfindlich gegenüber WEA. Vermut-

lich geht von den akustischen Emissionen der Anlagen eine erhebliche Störwirkung durch eine Überlagerung der 

Balz- und Revierrufe der territorialen Männchen aus. Daraus resultiert ein Meideverhalten gegenüber WEA (z.B. 

LAG VSW 2015, Bergen et al. 2012). Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen empfehlen LAG VSW 

(2015) und NLT (2014) die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 m zwischen Brutplätzen und WEA.  

Aufgrund der fehlenden Kollisionsgefährdung der Art ist keine Beeinträchtigung des Wachtelkönigs durch die 

geplanten Anlagen zu erwarten. Eine bau- oder betriebsbedingte Verletzung oder Tötung lässt sich nicht ablei-

ten.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Das, während der avifaunistischen Kartierungen 2014 nachgewiesene Revier des Wachtelkönigs im Großen 

Bruch liegt in einer Entfernung von ca. 1.200 m zu den geplanten Anlagenstandorten. Damit wird der oben ge-

nannte empfohlene Mindestabstand von 500 m eingehalten. Eine Entwertung von Lebensstätten der Art ist da-

her nicht zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 
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3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

  Nein 

Aufgrund der Entfernung des Reviers der Art zu den geplanten Anlagenstandorten ist keine baubedingte Beein-

trächtigung der Art während der Brutzeit durch Vergrämung gegeben. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
 Ja 

 Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 

 

6.2.17 Waldohreule (Asio otus) 

A) ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ART 

Schutzstatus und Gefährdungseinstufungen gemäß Roten Listen 

 Art nach Anhang I der VSchRL 

 Art nach Art. 1 der VSchRL 

 - Rote Liste Deutschland 

3  Rote Liste Niedersachsen  

B) CHARAKTERISIERUNG DER BETROFFENEN ART 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Waldohreule wird von FLADE (1994) als Leitart der Feldgehölze und der laubholzreichen Nadelforste einge-

stuft. Sie besiedelt bevorzugt die Ränder von Nadelholzforsten, Feldgehölze, Parks, Friedhofsanlagen. Wesent-

liche Habitatelemente sind ein ausreichender Deckungsgrad und das Vorhandensein von größeren Nestern oder 

Horsten. Jagdgebiete befinden sich in Offenlandbereichen mit niedriger Vegetation. Auch lichte Wälder und 

Waldschneisen werden als Jagdhabitat genutzt (z.B. BAUER et al. 2012, MEBS & SCHERZINGER 2000). Die Brutzeit 

erstreckt sich von Mitte März bis Mitte Juli.    

 

Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
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Lebensraumgröße: 

Der Aktionsraum der Waldohreule zur Brutzeit wird von FLADE (1994) mit <150 bis 600 ha angegeben. Nach 

Mebs & Scherzinger 2008 umfasst das Jagdhabitat im Mittel ca. 2-3 km2 und bei Nahrungsmangel bis 6 km2. 

Fortpflanzungsstätte: 

 „Weite Abgrenzung“              „Enge Abgrenzung“  

Die Niststätte der Waldohreule befindet sich stets in Bäumen. Die gesamten Fortpflanzungsaktivitäten (Balz, 

Paarung, Eiablage, Brut, Fütterung, Flugversuche der Jungvögel) finden in der unmittelbaren Umgebung des 

Horstbaums statt. Deshalb wird als Fortpflanzungsstätte der Neststandort inklusive eines störungsarmen 

Umfeldes abgegrenzt. Die Ermittlung des störungsarmen Umfeldes orientiert sich an der nach GARNIEL & 

MIEWALD (2010) festgelegten Effektdistanz von 500 m. Eine Abgrenzung von Nahrungshabitaten ist aufgrund des 

großen Aktionsraums und der Vielzahl genutzter Offenlandhabitate der Waldohreule nicht erforderlich. 

Ruhestätte: 

Die Ruhestätte ist in der Fortpflanzungsstätte enthalten. 

Verbreitung  

Deutschland: 

Die Waldohreule tritt in Deutschland mit einem geschätzten Bestand von 25.000 – 41.000 Revieren (RYSLAVY et 

al. 2020) auf. Die Bestände der Art sind stabil. 

Niedersachsen: 

In Niedersachsen wird der Bestand der Waldohreule auf 5.000 Reviere geschätzt (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021). 

Hier liegt langfristig ein abnehmender Bestandstrend, kurzfristig aber ein stabiler Bestand vor. 

C) VORHABENSBEZOGENE ANGABEN 

Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 Nachgewiesen 

 potenziell möglich 

Im Umfeld um die geplanten Anlagen konnten 2020 keine BP der Waldohreule nachgewiesen werden.  

Während der Kartierung 2014 (MYOTIS 2017b) wurde 1 Revier der Waldohreule erfasst. Der Brutplatz befand 

sich in einem Gehölzstreifen am Jerxheim-Söllinger-Randgraben unmittelbar südlich der geplanten WEA.  

D) PROGNOSE DER TATBESTÄNDE NACH § 44 ABS. 1 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG 

1. Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermei-

dungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

In der Vogelschlagkartei Brandenburgs sind für die Waldohreule deutschlandweit 17 Vogelschlagopfer registriert, 

davon 1 in Niedersachsen (Stand September 2020, LUGV 2020). Das allgemeine Kollisionsrisiko der Art wird 

nach BERNOTAT & DIERSCHKE (2016) mit „mittel“ eingestuft. Darüber hinaus kann es zur Entwertung von Jagdha-

bitaten der Art aufgrund akustischer Emissionen von WEA kommen. LAG VSW (2015) und NLT (2014) empfeh-

len daher einen Mindestabstand zwischen WEA und Brutplätzen der Waldohreule von 500 m. 
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Aufgrund eines aktuell fehlenden Brutnachweises der Waldohreule und lediglich zweier beobachteter Nahrungs-

flüge sowie der Tatsache, dass die Jagdflüge nicht in Rotorhöhe stattfinden, kann nicht von einer bau- bzw. an-

lagenbedingten Gefährdung durch Verletzung oder Tötung ausgegangen werden.  

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand Verletzung/Tötung wild lebender Tiere tritt 

trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnom-

men werden (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja 

 Nein 

Da bei Realisierung des Vorhabens keine Gehölzbestände in Anspruch genommen werden, ist keine Zerstörung 

von Lebensstätten der Art zu erwarten. 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Ökologische Funktion der Lebensstätte wird weiterhin im räumli-

chen Zusammenhang erfüllt 

 Ja 

 Nein 

Verbotstatbestand Beschädigung/Zerstörung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte tritt trotz Maßnahmen weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

3. Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  Ja 

 Nein 

Es konnten lediglich zwei Nahrungsflüge beobachtet werden. Damit ist keine Störung der Art zu erwarten.  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt ein 
  Ja 

  Nein 

 Vermeidungsmaßnahmen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Verbotstatbestand der erheblichen Störung tritt trotz Maßnahmen 

weiterhin ein 

 Ja 

 Nein 

E) ERFORDERNIS DER ZULASSUNG EINER AUSNAHME NACH § 45 (7) BNATSCHG 

 
Ja (Verbotstatbestände treten ein) / Ausnahmevoraussetzungen sind zu prüfen und 

die erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 Nein (Verbotstatbestände treten nicht ein) / Prüfung endet hier! 
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6.3 Vermeidungsmaßnahmen 

Avifauna 

V 10:    Zum Schutz der, im Gebiet nachgewiesenen europäischen (Brut-)Vogelarten darf die 

Baufeldräumung im Vorhabenbereich grundsätzlich nur außerhalb des Zeitraumes 

der Hauptfortpflanzungs- und Aufzuchtsphase von Anfang März bis Mitte August ei-

nes jeden Jahres, d.h. nur zwischen dem 15.08. und dem 28.02. erfolgen. Mit der 

Räumung des Baufeldes außerhalb der Brut- und Mauserzeit wird verhindert, dass 

brütende Altvögel oder nicht flügge Jungvögel in ihren Nestern getötet oder Bruten 

aufgegeben werden. Darüber hinaus wird wirksam verhindert, dass Brutvögel im, 

später durch Bauaktivitäten belasteten Bereich ihr Brutrevier einrichten und gegebe-

nenfalls anschließend eine bereits begonnene Brut aufgrund der Störungen abbre-

chen. Alternativ zu dieser Vermeidungsmaßnahme ist eine ökologische Baubeglei-

tung durchzuführen (V 11). 

V 11: Falls dennoch Bautätigkeiten innerhalb der Hauptbrutzeit der Bodenbrüter (vom 

01.03. bis 14.08.) durchgeführt werden, ist eine ökologische Baubegleitung zum 

Schutz vorkommender Bodenbrüter durchzuführen. In diesem Zeitraum werden in 

wöchentlichen Abständen die betroffenen Bauabschnitte auf Nester oder Mulden von 

Bodenbrütern abgesucht. Im Falle des Auffindens von Gelegen sollten in Absprache 

mit der zuständigen Naturschutzbehörde geeignete Schutzmaßnahmen für die be-

troffenen Bodenbrüter ergriffen werden. Die ökologische Baubegleitung dient außer-

dem der Kontrolle der genehmigungskonformen Umsetzung der Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen. 

V 12:   Die Bereiche um den Anlagenfuß sowie entlang der Zuwegungen sollen möglichst 

unattraktiv für Kleinsäuger und damit für Greifvögel gestaltet werden (Schotterung 

oder z.B. Entwicklung höherwüchsiger ruderaler Gras-Krautfluren, dann aber keine 

Mahd vor Ende Juli und zeitgleich mit Ernte der angrenzenden landwirtschaftlichen 

Kulturen). Darüber hinaus sind keine wegbegleitenden Hecken im Bereich der WEA 

anzulegen. 

V 13:   Zum Schutz gehölzbrütender Vogelarten darf kein starker Rückschnitt oder eine Ro-

dung von Bäumen, Hecken oder anderen Gehölzen in der Zeit vom 1. März bis 30. 

September erfolgen. Sollte eine solche Maßnahme dennoch durchgeführt werden, 

sind die betreffenden Gehölze auf Nester zu kontrollieren und ggf. das weitere Vor-

gehen mit der zuständigen UNB abzustimmen. 

 

Fledermäuse 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Windpark Jerxheim 
Artenschutzfachbeitrag  Seite 96 

V 14:   Auf die Bepflanzung der Zuwegungen als auch der Mastfußstandorte der neu errich-

teten WEA-Standorte mit blütenreicher Vegetation sollte verzichtet werden, um keine 

neuen potenziellen Nahrungsquellen für Fledermäuse in diesen Bereichen zu schaf-

fen. Falls Mastfußstandorte mit bodendeckenden Gehölzen bepflanzt werden sollen, 

so ist die Gehölzartenliste der DAVVL (Deutscher Ausschuss zur Verhütung von Vo-

gelschlägen im Luftverkehr e.V.) zu beachten (ausschließlich Gehölze der Vogel-

schlagrelevanz I). 

V 15:   Bei der Beleuchtung des Mastfußes sollte auf die Verwendung von Lichtquellen mit 

einer nachweislich geringen Auswirkung auf Insekten geachtet werden, um keine 

Fledermäuse in die WEA-Bereiche zu locken. 

V 16:   Falls eine Rodung von Bäumen oder Rückschnitt im Starkastbereich notwendig wird, 

ist eine Kontrolle auf den Besatz mit Fledermäusen durchzuführen und ggf. das wei-

tere Vorgehen mit der zuständigen UNB abzustimmen. 

V 17:    Für windenergieempfindliche Fledermaus-Arten kann eine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos durch nächtliche Abschaltzeiten (1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 

1 Stunde nach Sonnenaufgang) wirksam vermieden werden. Basierend auf dem Leit-

faden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ (NMUEK 2016) gelten für die Abschaltung folgen-

de Kriterien, die zugleich erfüllt sein müssen: 

- geringe Windgeschwindigkeiten (< 6 m/sec) in Gondelhöhe 

- Temperaturen > 10°C 

- kein Regen 

Die Abschaltung soll im Zeitraum vom 01.04. bis 31.10. (Frühjahrszug, Wochenstu-

benzeit und Herbstzug) erfolgen. 

 

6.4 Monitoringkonzept – Fledermäuse 

Das Monitoring soll über eine Erfassung der Höhenaktivitäten der Fledermäuse ab Inbetrieb-

nahme der Anlagen zur Einschätzung des tatsächlichen Kollisionsrisikos dienen.  

Dazu ist für einen Zeitraum von zwei Jahren ab ein akustisches Monitoring an mindestens 

einer Anlage (=Gondelmonitoring) durchzuführen. Nach Ablauf eines Jahres sind die Erfas-

sungsergebnisse auszuwerten und die Notwendigkeit und der Umfang eines Abschaltalgo-

rithmus gegebenenfalls anzupassen.  
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6.5 Zusammenfassung der Konfliktanalyse 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen und der aufgeführten Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen ist für keine der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fleder-

maus- und Vogelarten ein Verbotstatbestand erfüllt. Dementsprechend ist keine Ausnahme-

genehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich.  
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NLWKN – NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-

TURSCHUTZ [Hrsg.] (2010d): Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) (Stand Juli 

2010). Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise 

zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen. Teil 3: Säugetierarten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnah-

men. 

NLWKN – NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-

TURSCHUTZ [Hrsg.] (2010e): Rauhautfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) (Stand Juli 

2010). Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise 

zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen. Teil 3: Säugetierarten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnah-

men. 

NLWKN – NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-

TURSCHUTZ [Hrsg.] (2010f): Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) (Stand Juli 2010). 

Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum 

Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen. Teil 3: Säugetierarten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

NLWKN – NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-

TURSCHUTZ [Hrsg.] (2010g): Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) (Stand Juli 

2010). Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise 

zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen. Teil 3: Säugetierarten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnah-

men. 

NLWKN – NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHFT, KÜSTEN- UND NATUR-

SCHUTZ (HRSG.) (2011a): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Nie-

dersachsen. – Wertbestimmende Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie mit 

höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Bekassine (Galli-

nago gallinago). - Niedersächsische Strategie zum Arten-und Biotopschutz, Hanno-

ver.  

NLWKN – NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHFT, KÜSTEN- UND NATUR-

SCHUTZ (HRSG.) (2011b): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Nie-

dersachsen. – Wertbestimmende Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie mit 

höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Großer Brachvo-

gel (Numenius arquata). - Niedersächsische Strategie zum Arten-und Biotopschutz, 

Hannover.  
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NLWKN – NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHFT, KÜSTEN- UND NATUR-

SCHUTZ (HRSG.) (2009): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Nieder-

sachsen. – Teil1: Wertbestimmende Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie mit 

höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Rotmilan (Milvus 

milvus). - Niedersächsische Strategie zum Arten-und Biotopschutz, Hannover.  

NLWKN – NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHFT, KÜSTEN- UND NATUR-

SCHUTZ (HRSG.) (2011c): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Nie-

dersachsen. – Wertbestimmende Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie mit 

höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Sumpfohreule (A-
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NLWKN – NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHFT, KÜSTEN- UND NATUR-

SCHUTZ (HRSG.) (2011d): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Nie-

dersachsen. – Wertbestimmende Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie mit 

höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Turteltaube 

(Streptopelia turtur). - Niedersächsische Strategie zum Arten-und Biotopschutz, 

Hannover.  

NLWKN – NIEDERSÄCHSICHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHFT, KÜSTEN- UND NATUR-

SCHUTZ (HRSG.) (2011e): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Nie-

dersachsen. – Wertbestimmende Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie mit 

höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Wachtelkönig 

(Crex crex). - Niedersächsische Strategie zum Arten-und Biotopschutz, Hannover.  
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